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Vorwort 
 
Der Arbeitskreis „Viersener Armutskonferenz“ ist ein verbandsübergreifender Zusammen-
schluss von Fachkolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Beratungs- und Unterstüt-
zungsstellen in der Stadt Viersen, die Menschen in prekären Lebenssituationen unterschüt-
zen. Dazu zählen wir einkommensschwache, arbeitslose und wohnungslose Menschen, aber 
auch alleinerziehende Eltern, Asylbewerber, Überschuldete, Haftentlassene u. a.. Der Ar-
beitskreis trifft sich einige Male im Jahr zum Erfahrungsaustausch untereinander oder zum 
Gespräch mit geladenen Experten z. B. aus der kommunalen Sozialverwaltung, dem Job-
center, den Stadtwerken etc.. Es geht dem Arbeitskreis um die Vernetzung der teilnehmenden 
Fachkolleginnen und Fachkollegen untereinander, um die qualitative Verbesserung der 
eigenen Beratungs- und Unterstützungstätigkeit im Sinne der Betroffenen und um die Thema-
tisierung des Themas „Armut“ in der lokalen Öffentlichkeit. Armut wird heutzutage in der 
Öffentlichkeit entweder tabuisiert oder in mehr oder minder romantisierender Weise darge-
stellt. Selten finden wir Darstellungen, die Armut als eine materielle und kulturelle Existenz-
weise von immer mehr Menschen beschreibt, die auf bestimmte, politisch hergestellte Rah-
menbedingungen zurückzuführen ist. Armut wird zurzeit auch politisch nicht wirklich bekämpft, 
sondern eher reguliert. In dieser Situation möchte die „Viersener Armutskonferenz“ das 
Thema „Armut in einer reichen Gesellschaft“ immer wieder in der Öffentlichkeit zur Sprache 
bringen und sinnvolle Verbesserungsmöglichkeiten anstoßen. So hat sich die Armutskonfe-
renz mit der mittlerweile massenhaft vorkommenden Sperrung von Strom, Gas und Wasser 
durch die Energielieferanten in Privathaushalten beschäftigt, hat sich mit dem Jobcenter 
(damals noch ARGE Kreis Viersen) über den Umgang mit Mietschulden und Kautionen für 
Jobcenter-Kunden ausgetauscht und hat mittlerweile die zweite Auflage der Broschüre „Rund 
um´s Geld“- Tipps und Adressen für Menschen in Viersen mit geringem Einkommen – he-
rausgegeben. 
 
Die „Viersener Armutskonferenz“ versteht sich als eine Lobby für Menschen, die armutsge-
fährdet sind oder bereits in Armut leben. Sie will auf die besonderen Probleme dieser Men-
schen in Viersen aufmerksam machen und Solidarität für sie und deren Angehörige einfor-
dern. Denn Armut wird in unserer Gesellschaft sehr privat gelebt. Die Betroffenen schämen 
sich in aller Regel und sind deswegen als politische Akteure in der Öffentlichkeit nicht präsent. 
Es müssen sich also für diese Menschen andere sozialanwaltschaftlich engagieren. Men-
schen die (berufsbedingt) Einblick in deren Lebenssituation haben und ihre gesellschaftliche 
Verantwortung darin erkennen, sich für Schwächere einzusetzen. 
 
Die organisatorische Federführung der „Viersener Armutskonferenz“ hat der Paritätische 
Wohlfahrtsverband in Vieren inne. Kontaktwünsche an Herrn Boland bitte unter Tel.: 02131-
15043 oder per Mail: karl.boland@paritaet-nrw.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6                                                  Kunden-Zufriedenheitsumfrage Jobcenter Kreis Vierse n 
 
1. Einleitung  
 
1.1 Warum diese Umfrage?  
 
Die Einführung der SGB-II-Gesetzgebung (sog. Hartz IV) war vor Jahren eine schwerwie-
gende politische Entscheidung. Ihr lag nach Auffassung vieler Kritiker jedoch die Philosophie 
zugrunde, nicht das Fehlen von Millionen Arbeitsplätzen sei das Problem, sondern mangelnde 
Motivation auf Seiten der Erwerbslosen/Arbeitssuchenden und die unzureichenden Betreu-
ungsstrukturen auf Seiten der damaligen Arbeitsbehörde. Diese Umdefinition des arbeits-
marktpolitischen Kernproblems – auch Paradigmenwechsel in der Arbeitsmarktpolitik genannt 
– hat zu schwerwiegenden Veränderungen in der öffentlichen Wahrnehmung der Arbeitslosig-
keit geführt. Die heute ausgesprochen gute wirtschaftliche Konjunktur in Deutschland, die zu 
einem starken Rückgang der Arbeitslosigkeit insgesamt führte bei einem gleichzeitig hohen 
Stand prekärer Beschäftigungsverhältnisse, verschärfte aber gleichzeitig die soziale Situation 
der verbliebenen Arbeitslosen, die sich nach und nach auf einen verfestigten Sockel der 
Langzeitarbeitslosigkeit konzentrierte. In den Haushalten dieser Langzeitarbeitslosen finden 
wir u. a. eine überdurchschnittlich hohe Zahl von alleinerziehenden Frauen mit Kindern, wir 
finden dort viele psychisch Kranke, Menschen mit Schulden, Menschen ohne Schulabschluss 
und ohne Berufsausbildung. Da die Arbeitslosigkeit in Deutschland regional sehr ungleich 
verteilt ist, ist auch die Langzeitarbeitslosigkeit v. a. in ganz bestimmten Städten vorzufinden, 
dazu gehören auch Städte am Niederrhein. Der Kreis Viersen hat mit 7,3% Arbeitslosigkeit im 
Vergleich zwar keine besonders hohe Arbeitslosigkeit in NRW, doch ist die Situation von 
einigen Besonderheiten gekennzeichnet, die zu erhöhter Aufmerksamkeit auffordern: 
 

•  Von den insges. 19.638 Arbeitslosen im Kreis Viersen waren 13.918 Personen er-
werbsfähige Leistungsberechtigte, davon sind wiederum ca. 61,7%  länger als 2 
Jahre arbeitslos (Stand Dez 2013)1  

 
•  Die Arbeitslosigkeit im Kreis Viersen konzentriert sich vor allem auf die Städte 

Nettetal und Viersen  
 

•  Der Kreis Viersen ist durch eine besonders hohe Jugendarbeitslosigkeit (18,2% bis 
25 Jahre) gekennzeichnet. Und es gibt eine sehr überdurchschnittliche Zahl junger 
Menschen, die die Schule ohne Abschluss verlassen. 

 
•  Es gibt im Kreis Viersen eine besondere Problematik der steigenden Zahl der sog. 

„Ergänzer“, also der SGB-II-Leistungsbezieher, die gleichzeitig berufstätig sind. 
Das waren z. B. im Dez. 2012 im Kreis Viersen 4.080 Personen. 

 
Diese o. g. Probleme erfordern eine besondere und zielgruppenorientierte Arbeitsweise des 
Jobcenters im Kreis Viersen, um den speziellen Erfordernissen gerecht zu werden. Die sog. 
Hartz-IV-Reform hatte sich zu Beginn u. a. folgende Ziele gesetzt: 
 

•  eine ausreichende materielle Sicherung bei Erwerbslosigkeit sowie  
•  eine schnelle und passgenaue Vermittlung der Leistungsberechtigten in  

Erwerbsarbeit und  
•  eine effiziente und bürgerfreundliche Verwaltung. 

 
Neun Jahre nach der Einführung von Hartz IV muss für diese Reform aus der Sicht der 
Betroffenen eine sehr ernüchternde Bilanz gezogen werden. Dort, wo der Staat fördern sollte, 
finden sich im Gesetz nur noch Kann-Bestimmungen ohne Rechtsansprüche2. Der Anspruch 
auf „Leistung aus einer Hand“ wurde ebenso nicht konsequent umgesetzt. Die Vermittlung in  

                                                           
1 DOKU01 Kreisreport Viersen, Statistik der Grundsicherung SGBII Dezember 2013 
2 DOKU02 Wolfgang Gern/Franz Segbers (HRSG.), „Als Kunde bezeichnet, als Bettler behandelt“, Verlag VSA 
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Arbeit findet an erster Stelle für die sog. arbeitsmarktnahen Arbeitslosen statt. Verschärft 
wurden dagegen sehr die Sanktionsmöglichkeiten gegen Jobcenter-Kundinnen und Kunden. 
Die Zahl der ausgesprochenen Sanktionen ist lt. Statistik der Bundesagentur in den letzten 
Jahren stark gestiegen. Die für die Kinder in Bedarfsgemeinschaften lt. höchster Gerichtsent-
scheidung zu niedrig bemessenen Leistungssätze wurden mit Hilfe des sog. Bildungs- u. 
Teilhabepaketes der Bundesregierung (BuT) auf Gutscheinbasis heraufgesetzt, was zu 
ausgesprochen bürokratischen Lösungen führte und lange Zeit benötigte, um bei den leis-
tungsberechtigten Familien anzukommen. Bestimmte Leistungen des BuT werden immer 
noch nicht in nennenswertem Maße in Anspruch genommen – überhaupt verlief die Umset-
zung des BuT in NRW regional äußerst unterschiedlich erfolgreich. Der Kreis Viersen hinkte 
mit der Umsetzung des BuT lange Zeit weit hinterher. 
 
Die Bundesagentur für Arbeit führt regelmäßige statistische Vergleiche zwischen den Job-
centern durch, die zu einem Ranking der einzelnen Jobcenter – differenziert nach verschiede-
nen Typen – führen. Im „SGB II-Report“ der BA, der auf Zahlen aus den Jahren 2011 und 
2012 basierte, schnitt das Jobcenter des Kreises Viersen bei verschiedenen Ergebniszahlen 
ganz schlecht ab. Im Mai 2013 war dies der Anlass für Jochen Häntsch (SPD) und Martina 
Maaßen (Bündnis 90/Die Grünen) in ihrer Eigenschaft als Vorsitzender und stellv. Vorsitzende 
des Gesundheits- u. Sozialausschusses der Stadt Viersen, in einem „Offenen Brief“ diese für 
die Qualität der Dienstleistung im Jobcenter des Kreises Viersen negativen Ergebnisse 
öffentlich zu skandalisieren. Sie wiesen u. a. darauf hin, dass 
 

1.  das Jobcenter Kreis Viersen im Jahr 2012 von 10,2 Mio. Euro 
Eingliederungsbeihilfen nur 7.0 Mio. Euro ausgegeben hat und ca. 1/3 der Mittel 
an den Bund zurückgeben musste. 

2.  auf der anderen Seite die Verwaltungskosten des Jobcenters um 8,5% – also 
900.000 Euro mehr als vorgesehen – im Jahr 2012 überschritten wurden. 

3.  bei der Integration in den Arbeitsmarkt das Jobcenter Kreis Viersen nur eine Quote 
von 22% erreichte und damit zu den Schlusslichtern im ganzen Bundesgebiet ge-
hörte. 

4.  der Kreis Viersen in der Vergleichsgruppe bei den Langzeitarbeitslosen in NRW 
„die rote Laterne“ inne hatte. 

 
Der „Offene Brief“ fand in der Viersener Lokalpresse seinen Niederschlag und stand auch im 
Hintergrund von Beratungen sowohl im Sozialausschuss der Stadt Viersen als auch des 
Kreises Viersen. Mit Stand Oktober 2013 veröffentliche das Kreissozialamt Viersen eine 
„Situationsanalyse für das Jobcenter Kreis Viersen“, die sich mit den einzelnen kritischen 
Punkten aus dem SGB-II-Report auseinander setzte. Neben anderen möglichen Ursachen 
wies man in dieser Untersuchung darauf hin, dass man die für das Jobcenter negativen 
Ergebnisse damit begründen könne, dass 
 

• es in der Vergangenheit eine starke Personalfluktuation im Jobcenter gab mit der 
Folge, dass Personal stets neu eingearbeitet werden musste 

• die Bundesagentur als zweiter Gesellschafter des Jobcenters bislang noch nicht 
dazu übergegangen ist, Personal fest anzustellen, sondern für das Jobcenter je-
weils für zwei Jahre befristet. Das hat keine positiven Folgen für die Motivation der 
einzelnen Mitarbeiter. 

• die stark dezentrale Struktur des Jobcenters im Kreis Viersen organisatorische 
Schwachpunkte hatte, die man durch die Einführungen eines neuen Organisati-
onsplans verbessere und 

• es große Mängel in der Kommunikation der einzelnen Filialen des Jobcenters im 
Kreis Viersen (Beschäftigungs- und Leistungszentrum, BLZ) untereinander gab mit 
dem Ergebnis, dass erkannte Fehler intern nicht kommuniziert wurden. 

 
Leider verzichtete das Kreissozialamt in seiner „Situationsanalye“ darauf, die Sicht der Kun-
den des Jobcenters in ihre Ermittlung und Betrachtung mit einzubeziehen.  
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Ein wichtiger möglicher Indikator mit der Zufriedenheit der Jobcenterkundinnen und -kunden 
ist die Zahl der eingelegten Widersprüche und Klagen gegen Bescheide des Jobcenters. Von 
Beginn an war die Verwaltungspraxis im Bereich SGB II mit einer bis dahin unbekannt hohen 
Zahl von Widersprüchen bei den Behörden und Klagen vor den Sozialgerichten von Seiten 
der Leistungsbezieher verbunden. 2011 wurden bundesweit 144.180 Klagen erhoben. Davon 
wurden 138.394 erledigt. Im gleichen Zeitraum wurden in 721.600 Fällen Widersprüche 
eingelegt mit einer abschließenden Stattgabequote von 36,1%. Von den 138.394 erledigten 
Klagen gab es in 5.801 Fällen eine volle oder teilweise Stattgabe mit Urteil, in weiteren 55.289 
Fällen eine „sonstige Erledigung mit Nachgeben des Jobcenters“. Insgesamt also eine 
„Erfolgsquote aus Sicht der Kläger“ von 44,1%! Bundesweit waren also 61.090 Klagen ganz 
oder teilweise erfolgreich3. 
 
Im März 2014 lagen dem Jobcenter Kreis Viersen 245 Widersprüche (ca. 2,4% der Bedarfs-
gemeinschaften) von Leistungsberechtigten vor, 214 Klagen (ca. 2,1%), sowie 11 Anträge auf 
einstweiligen Rechtsschutz (0,1%).  
Von den Widersprüchen betrafen 62 die Kosten der Unterkunft (KdU), 61 Aufhebung, 55 
Einkommen und 7 Sanktionen.  
Von den Klagen betrafen 39 KdU, 37 Einkommen, 28 Aufhebung, 13 Sanktionen und 11 
Untätigkeitsklagen.  
105 Widersprüche wurden erledigt, davon wurden 20 stattgegeben, 15 teilweise stattgegeben, 
61 Fälle wurden zurückgewiesen und 9 Fälle wurden zurückgenommen oder „auf andere 
Weise erledigt“.  
Von den stattgegebenen bzw. teilweise stattgegebenen Widersprüchen wurden 13 wegen 
fehlerhafter Rechtsanwendung stattgegeben und 12 wegen nachgereichter Unterlagen4.  
 
Die Bundesagentur für Arbeit führt seit 2008 bundesweit regelmäßig eine Kundenzufrieden-
heitsuntersuchung für Jobcenterkunden per Telefonbefragung mit Hilfe eines beauftragten 
Instituts durch – offiziell genannt: „Evaluation der Kundenzufriedenheit in den ARGEn/AA-
gAw5“. Als Zufallsstichprobe wird von der BA eine Kundengruppe gewählt, die sich erst 10 
Wochen im „System“ befindet, also mit dem Alltagsgeschehen im Hartz IV-Bezug noch nicht 
so viel Erfahrung hat. Die befragte Kundengruppe pro Jobcenter beträgt 50 Personen je 
Quartal im Jahr, also insgesamt 200 Personen. Das Ergebnis dieser Befragung durch die BA 
im Jahr 2013 vermittelt mit der durchschnittlichen Schulnote 2,4 den Eindruck, die Kunden 
seien mit dem Service der Jobcenter-Geschäftsstellen im Kreis Viersen und der hiesigen 
Praxis der Gewährung von Leistungen im allgemeinen nicht unzufrieden.  
 
Die Mitglieder der „Viersener Armutskonferenz“ hatten aber aus ihren Kontakten mit Bezieher-
innen und Beziehern von Leistungen des Jobcenters im Kreis Viersen den Eindruck gewon-
nen, dass diese Menschen deutlich weniger mit der Qualität der Dienstleistung zufrieden 
waren als von der BA in der Kundenbefragung ermittelt. Das „Sozialbündnis Krefeld“ war 
bereits im Jahr 2012 aktiv geworden und hatte aus einer bei den Betroffenen allgemein 
empfundenen Unzufriedenheit mit der Dienstleistungsqualität des Jobcenters Krefeld mit Hilfe 
von ehrenamtlich tätigen Personen eine eigene, unabhängige Kundenzufriedenheitsbefragung 
organisiert. Die Hauptkritikpunkte von Seiten der Mitglieder des „Sozialbündnisses“ waren: 
 
 • verschwundene Unterlagen,  
 • unfreundliche bis anmaßende Mitarbeiter  
 • als demütigend empfundene Behandlung, keine klaren Zuständigkeiten,  
 • schlechte Beratung,  
 • schlechte Erreichbarkeit der Behörde, etc. 

                                                           
3
 DOKU03 Deutscher Bundestag, 18.04.2012, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Katja 

Kipping, Diana Golze, Jan Korte, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE „Sanktionen und Leistungskürzungen bei 
Grundsicherungen“ 
4
 DOKU04 Arbeitsmarkt in Zahlen, Widersprüche und Klagen SGBII März 2014 

5
 AAgAw bedeutet: ARGEn und Agenturen für Arbeit mit getrennter Aufgabenwahrnehmung 
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Die unabhängige Jobcenterkundenbefragung führte in Krefeld zu dem Ergebnis, dass die o. g. 
Kritikpunkte von den befragen Personen bestätigt wurden und dass die vergebene Schulnote 
im Durchschnitt nur bei 3,75 lag. Im Gegensatz dazu hatte die von der BA-Umfrage im 3. 
Quartal 2011 ermittelte Schulnote den Wert 2,8 ergeben. Mitglieder des „Sozialbündnisses 
Krefeld“ traten nach Abschluss der Auswertung der eigenen Kundenbefragung in einen 
mehrfach geführten Dialog mit der Geschäftsführung des Jobcenters in Krefeld ein, um an der 
Verbesserung der in der Kundenbefragung offenbar gewordenen Mängel in der Dienstleis-
tungsqualität mitzuwirken. 
 
Mit dem öffentlichen Bekanntwerden der offensichtlichen Schwächen in der Dienstleistung 
des Jobcenters Kreis Viersen im Sommer 2013 beschlossen die Mitglieder der „Viersener 
Armutskonferenz“, ebenfalls eine eigene, unabhängige Kundenzufriedensheitsuntersuchung 
für den Bereich des Jobcenters Kreis Viersen durchzuführen. Dazu wurde das methodische 
Know-how durch das „Sozialbündnis Krefeld“ zur Verfügung gestellt und der verwendete 
Fragebogen für die Bedürfnisse der Befragung im Kreis Viersen an verschiedenen Punkten 
weiter entwickelt. Für die Befragung selbst, die in den Monaten Januar und Februar 2014 an 
den fünf Filialen des Jobcenters Kreis Viersen stattfand, kamen ebenfalls ehrenamtliche 
Kräfte zu Einsatz. 
 
 
 
1.2 Wie wurde die unabhängige „ Kunden-Zufriedenheitsumfrage“ durchgeführt?  
 
Mit dem zweiseitigen Erhebungsbogen6 der „Viersener Armutskonferenz“ sollten die aus der 
Sicht der Beratungsstellen zentralen Problembereiche erfasst werden, die sich aus dem 
Kontakt der Leistungsberechtigen mit dem Jobcenter ergeben. Zunächst wird die für den 
Befragten zuständige Geschäftsstelle erfasst. Im ersten Abschnitt wird ein knappes Perso-
nenprofil anonym abgefragt. Die im Folgenden abgefragten Bereiche betreffen die Erreichbar-
keit der Mitarbeiter, Wartezeiten, Umgangston, Beratungsqualität, Verständlichkeit mündlicher 
Erklärungen und von Behördenschreiben, Dauer der Antragsbearbeitung, Ein-
gangsbestätigungen, Verlust von Unterlagen, Pünktlichkeit von Leistungsauszahlungen, 
Beratung zum Bildungs- und Teilhabepaket und Unterstützung bei der Arbeitsuche. Weitere 
Fragen betreffen die Vertraulichkeit der Beratungsgespräche, das Kopieren von Kontoauszü-
gen und die Erstellung von Niederschriften. Zuletzt steht die Frage nach der Gesamtzufrie-
denheit. 
 
Abschließend konnten die Befragten einen Kommentar als ”Ihre persönliche Meinung zum 
Jobcenter” hinzufügen. Eine Auswertung dieser Texte wurde nicht vorgenommen, sie sind 
Komplett und unverändert unter Punkt 7 dieser Untersuchung als ”Persönliche Meinungen der 
Kunden-Zufriedenheitsumfrage” nach Jobcentergeschäftsstellen aufgelistet. 81 Befragte 
machten von dieser Möglichkeit Gebrauch. 
 
Der Fragebogen sollte verständlich und einfach zu handhaben sein. Die Fragen waren in der 
Regel zum Ankreuzen, einige wenige Zahlenangaben mussten eingetragen werden. Die 
meisten Fragen konnten in der gängigen Schulnotenskala 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) 
beantwortet werden. Bei sieben Fragen konnte die Häufigkeit in drei bzw. vier Kategorien 
unterteilt angekreuzt werden. Zur Konkretisierung wurde an zwei Stellen die Anzahl der Fälle 
abgefragt. Um die Befragten nicht unnötig zu belasten, wurde der Fragebogen so konzipiert, 
dass er in ca. fünf bis zehn Minuten ausgefüllt werden kann. 
 
Die Fragebögen wurden im Januar und Februar 2014 von Umfrageteams vor den fünf Ge-
schäftsstellen des Jobcenters (BLZ) im Kreis Viersen und vor der Ausgabestelle der „Vierse- 
ner Tafel“ an der Hohlstraße erhoben. Auf eine Befragung innerhalb der Jobcenter-Ge-
schäftsstellen wurde abgesehen. 
                                                           
6 DOKU05 Erhebungsbogen Kunden-Zufriedenheitsumfrage der Arbeitsgemeinschaft Armutskonferenz Viersen und des 
Katholikenrates für die Region Kempen-Viersen, siehe Anhang Punkt 8.1 
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Die Umfrageteams wurden auf die Einhaltung von Standards geschult. Jeder Interviewer 
verpflichtete sich durch seine/ihre Unterschrift auf die Einhaltung der Standards. Zu diesen 
Standards gehörte z. B., dass nicht in Beratungsstellen befragt wurde und dass die ausge-
füllten Bögen von den Befragten selbst anonym in „Wahl“-Urnen geworfen wurden.  
Die Bögen sollten nicht stellvertretend für die Befragten ausgefüllt werden, sondern es sollten 
allenfalls Begriffe erklärt werden. Personen, die offensichtlich selbst ´noch eine Rechnung mit 
dem Jobcenter offen hatten´, waren von der Teilnahme ausgeschlossen. Im Interesse eines 
möglichst objektiven Ergebnisses war jede positive und negative Meinung zum Jobcenter zu 
akzeptieren.  
 
Bei der Durchführung der Erhebungen wurde den Befragten die Art der Erhebung erläutert 
sowie auf die Freiwilligkeit und die Anonymität der Umfrage hingewiesen. Die Interviewer, die 
meist zu zweit die Orte aufsuchten, mussten häufig deutlich machen, dass die Erhebung nicht 
im Auftrag der Jobcenter durchgeführt wird. Bei Verständnisproblemen wurde ggf. formale 
Hilfestellung geleistet durch Erklärungen zu den Fragen. 
 
Auf eine Erhebung von Fragebögen in unabhängigen Beratungseinrichtungen wurde bewusst 
verzichtet. Grund dafür ist die Tatsache, dass der Besuch einer unabhängigen Beratungs-
stelle vielfach auf Probleme mit dem Jobcenter zurück zu führen ist. Eine repräsentative 
Auswahl der Befragten wäre dadurch in Frage gestellt. 
Für die Kommentierung der Auswertung wurde allerdings auf die Erfahrung der Beratungs-
stellen zurückgegriffen. 
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2. Die Stichprobenauswahl und Angaben zum Personenp rofil der Befragten  
 
Bei der vorliegenden Befragung handelt es sich um eine Gelegenheitsstichprobe. Dadurch 
ergibt sich eine zufällige Verteilung der SGB-II-Leistungsberechtigten auf die fünf Jobcenter-
Geschäftsstellen und Altersgruppen. Es ist zu berücksichtigen, dass die Verteilung nicht der 
tatsächlichen prozentualen Verteilung der Leistungsberechtigten auf die 5 Jobcenter-
Geschäftsstellen im Kreis Viersen entspricht. 
 
Mit 253 auswertbaren Fragebögen erreicht die Untersuchung etwa 1,8% der 13.918 erwerbs-
fähigen Arbeitslosen, die im Kreis Viersen Leistungen im Dez 2013 nach SGB II bezogen7. 
 

 
 
124 (49,01%) der von uns zufällig Befragten sind Männer, 127 (50,2%) Frauen.  
2 Personen machten zum Geschlecht keine Angaben (Vergleich Statistik Jobcenter  
Kreis Viersen: 52,7% Frauen, 47,3% Männer8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
7 DOKU01 Kreisreport Viersen, Statistik der Grundsicherung SGBII Dezember 2013 
8 DOKU01 Kreisreport Viersen, Statistik der Grundsicherung SGBII Dezember 2013 

46,64%

8,30%

18,18%

16,60%

10,28%

Viersen

Schwalmtal

Nettetal

Kempen

Willich

Viersen 46,64% 118

Schwalmtal 8,30% 21

Nettetal 18,18% 46

Kempen 16,60% 42

Willich 10,28% 26

Verteilung der 253 Befragten nach Geschäftsstelle
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 männlich % weiblich % ohne Angabe % Gesamt 
Viersen 65 55,08% 53 44,92% 0 0,0% 118 
Schwalmtal 6 28,57% 15 71,43% 0 0,0% 21 
Nettetal 17 36,96% 29 63,04% 0 0,0% 46 
Kempen 23 54,76% 17 40,48% 2 4,76% 42 
Willich 13 50,00% 13 50,00% 0 0,0% 26 
Summe 124 49,01% 127 50,20% 2 0,79% 253 

 
 
In Bezug auf die Altersgruppen der zufällig befragten Kreis Viersener SGB-II-Leistungsbe-
rechtigten (U25: 35 Personen (13,83%), 25 bis 50jährige: 125 Personen (49,41%), Ü50: 46 
Personen (18,18%)) ist das Ergebnis recht gut mit der Statistik des Jobcenters Kreis Viersen 
(U25jährige 18,2%, 25 bis 50jährige 54,4%, Ü50jährige 27,4%9 vergleichbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 DOKU01 Kreisreport Viersen, Statistik der Grundsicherung SGBII Dezember 2013 
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c) Leben Sie in einer Bedarfsgemeinschaft? 
 
Der Anteil der befragten Frauen im Kreis Viersen, die zusammen mit anderen Personen eine 
Bedarfsgemeinschaft bilden oder zusammen mit (ihren) Kindern in der Bedarfsgemeinschaft 
leben, ist mit 37,3% deutlich größer als bei Männern (32%). Bei den befragten Männern 
dominieren hingegen die Alleinstehenden mit 51,4% (Vergleich Jobcenter Kreis Viersen: 
Anteil BG Alleinstehend 49,41%, BG mit Kindern 14,6%, BG Alleinerziehende 21,57%10). 
 
 
Viersen 

 Allein Bed.-Gem. ohne Angabe 
männlich  22 21 22 
weiblich 10 24 19 

ohne Angabe 0 0 0 
Gesamt 32 45 41 

 
Schwalmtal 

 Allein Bed.-Gem. ohne Angabe 
männlich  0 5 1 
weiblich 5 5 5 

ohne Angabe 0 0 0 
Gesamt 5 10 6 

 
Nettetal 

 Allein Bed.-Gem. ohne Angabe 
männlich  7 4 6 
weiblich 6 17 6 

ohne Angabe 0 0 0 
Gesamt 13 21 12 

 
Kempen 

 Allein Bed.-Gem. ohne Angabe 
männlich  6 11 6 
weiblich 7 7 3 

ohne Angabe 1 1 0 
Gesamt 14 19 9 

 
Willich 

 Allein Bed.-Gem. ohne Angabe 
männlich  2 7 4 
weiblich 6 3 4 

ohne Angabe 0 0 0 
Gesamt 8 10 8 

 
Kreis Viersen (gesamt) 

 Allein Bed.-Gem. ohne Angabe 
männlich 37 48 39 
weiblich 34 56 37 

ohne Angabe 1 1 0 
Gesamt 72 (28,46%) 105 (41,5%) 76 (30,04%) 

 
 
 

                                                           
10 DOKU01 Kreisreport Viersen, Statistik der Grundsicherung SGBII Dezember 2013 
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d) Leben Kinder in der Bedarfsgemeinschaft? 
 
Viersen 

 Kinder Keine Kinder ohne Angabe 
männlich  18 37 10 
weiblich 34 11 8 

ohne Angabe 0 0 0 
Gesamt 52 48 18 

 
Schwalmtal 

 Kinder Keine Kinder ohne Angabe 
männlich  3 3 0 
weiblich 3 10 2 

ohne Angabe 0 0 0 
Gesamt 6 13 2 

 
Nettetal 

 Kinder Keine Kinder ohne Angabe 
männlich  5 7 5 
weiblich 22 6 1 

ohne Angabe 0 0 0 
Gesamt 27 13 6 

 
Kempen 

 Kinder Keine Kinder ohne Angabe 
männlich  10 9 4 
weiblich 9 3 5 

ohne Angabe 0 1 1 
Gesamt 19 13 10 

 
Willich 

 Kinder Keine Kinder ohne Angabe 
männlich  2 7 4 
weiblich 6 3 4 

ohne Angabe 0 0 0 
Gesamt 8 10 8 

 
Kreis Viersen (gesamt) 

 Kinder keine Kinder ohne Angabe 
männlich 38 63 23 
weiblich 74 33 20 

ohne Angabe 0 1 1 
Gesamt 112 (44,27%) 97 (38,34%) 44 (17,39%) 

 
 
 
e1) Sind Sie Erstantragsteller? 
 
80,24% der Befragten stellten den Antrag nicht zum ersten Mal, das bedeutet eine wesentlich 
repräsentativere Auswahl als bei der Befragung der BA Bundesagentur für Arbeit. Die folgen-
den Tabellen verdeutlichen dies umso mehr. Die Zahlen dieser Umfrage und der BA-Statistik 
sprechen übereinstimmend davon, dass über 50% der Leistungsberechtigten länger als 2 
Jahre im Bezug sind. Somit haben diese Leistungsberechtigten über einen längeren Zeitraum 
mehrfache Erfahrungen mit den Sachbearbeiter der Jobcenter gemacht. 
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Viersen 

 Ja Nein ohne Angabe 
männlich  9 56 0 
weiblich 9 44 0 

ohne Angabe 0 0 0 
Gesamt 18 100 0 

 
Schwalmtal 

 Ja Nein ohne Angabe 
männlich  4 2 0 
weiblich 9 6 0 

ohne Angabe 0 0 0 
Gesamt 13 8 0 

 
Nettetal 

 Ja Nein ohne Angabe 
männlich  2 15 0 
weiblich 4 25 0 

ohne Angabe 0 0 0 
Gesamt 6 40 0 

 
Kempen 

 Ja Nein ohne Angabe 
männlich  6 17 0 
weiblich 3 14 0 

ohne Angabe 1 1 0 
Gesamt 10 32 0 

 
Willich 

 Ja Nein ohne Angabe 
männlich  2 11 0 
weiblich 1 12 0 

ohne Angabe 0 0 0 
Gesamt 3 23 0 

 
Kreis Viersen (gesamt) 

 Ja Nein ohne Angabe 
männlich 23 101 0 
weiblich 26 101 0 

ohne Angabe 1 1 0 
Gesamt 50 (19,76%) 203 (80,24%) 0 

 
 
 
e2) Ich beziehe Arbeitslosengeld II / Hartz IV seit... 
 
Bei der Dauer des SGB-II-Leistungsbezuges gaben 49,8% der befragten Personen an, 
länger als 2 Jahre Arbeitslosengeld II zu beziehen. Der Anteil der Frauen liegt in dieser 
Gruppe deutlich über dem der Männer (hier dürfte sich das Problem der alleinerziehenden 
Mütter mit Kindern niederschlagen). 16,6% der Befragten bezogen zwischen 1 und 2 
Jahren SGB-II-Leistungen und 22,5% gaben an, kürzer als ein Jahr im Leistungsbezug  
zu sein.  
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Viersen 

 0 bis 1 Jahr 1 - 2 Jahre > 2 Jahre ohne Angabe 
männlich  14 13 33 5 
weiblich 6 10 30 7 

ohne Angabe 0 0 0 0 
Gesamt 20 23 63 12 

 
Schwalmtal 

 0 bis 1 Jahr 1 - 2 Jahre > 2 Jahre ohne Angabe 
männlich  3 1 2 0 
weiblich 3 1 10 1 

ohne Angabe 0 0 0 0 
Gesamt 6 2 12 1 

 
Nettetal 

 0 bis 1 Jahr 1 - 2 Jahre > 2 Jahre ohne Angabe 
männlich  7 3 5 2 
weiblich 4 4 16 5 

ohne Angabe 0 0 0 0 
Gesamt 11 7 21 7 

 
Kempen 

 0 bis 1 Jahr 1 - 2 Jahre > 2 Jahre ohne Angabe 
männlich  9 3 7 4 
weiblich 6 0 10 1 

ohne Angabe 0 0 1 1 
Gesamt 15 3 18 6 

 
Willich 

 0 bis 1 Jahr 1 - 2 Jahre > 2 Jahre ohne Angabe 
männlich  3 4 6 0 
weiblich 2 3 6 2 

ohne Angabe 0 0 0 0 
Gesamt 5 7 12 2 

 
Kreis Viersen (gesamt) 

 0 bis 1 Jahr 1 - 2 Jahre > 2 Jahre ohne Angabe 
männlich  36 24 53 11 
weiblich 21 18 72 16 

ohne Angabe 0 0 1 1 
Gesamt 57 (22,53%) 42 (16,60%) 126 (49,80%) 28 (11,07%) 

 
 
Die Zahlen der BA-Statistik 11 für das Jobcenter Kreis Viersen sehen folgendermaßen aus: 
 

BA-Statistik Viersen 0 bis 1 Jahr 1 bis 2 Jahre > 2 Jahre 
männlich  27,5% 14,3% 57,2% 
weiblich 21,5% 13,6% 64,8% 
Gesamt 24,4% 13,9% 61,7% 

 
 
 
 
                                                           
11 DOKU01 Kreisreport Viersen, Statistik der Grundsicherung SGBII Dezember 2013 
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3. Auswertung der Umfrage  
 
Die Auswertung der Umfrage beinhaltet nicht nur die Dokumentation sowie die Erklärung der 
Zahlen und Statistiken. Vielmehr wird der Versuch unternommen, diese Zahlen in einen 
gesamtgesellschaftlichen Kontext zu setzen und die Auswirkungen für die Leistungsberech-
tigten im Kreis Viersen darzustellen. 
 
 
 
3.1 Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit der Sachb earbeiter?  
 
Grundsätzlich sind die Abteilungen des Jobcenters Kreis Viersen zu den normalen Bürozeiten 
über ein Callcenter telefonisch erreichbar. Die Mitarbeiter des Callcenters vergeben 
sogenannte Tickets, in denen der zuständige Sachbearbeiter um Rückruf gebeten wird. 
Dieser Rückruf erfolgt nach den Erfahrungen mit Ratsuchenden in den Beratungsstellen nicht 
selten nur sporadisch, daher wird die telefonische Erreichbarkeit in der Grafik „Frage 1a)“ 
durchschnittlich mit der Note 4,52 bewertet. 
 
Die Aktualität der Ereignisse hat unser Umfrageergebnis überholt. Das Jobcenter Kreis 
Viersen ist zeitweise nicht einmal mehr über ein Callcenter erreichbar. Aktuell spricht der 
Leistungsberechtigte bei hohem Telefonaufkommen unter der Hotline des Jobcenters auf ein 
Band und ihm wird ein Rückruf innerhalb von 2 Tagen über die Ansage zugesagt. Der Rückruf 
erfolgt nach Auskunft zahlreicher Ratsuchenden in der Regel nach 4 - 5 Arbeitstagen. 
 
Das hohe Telefonaufkommen verzeichnet das Jobcenter natürlich am Ende bzw. Anfang 
eines Monats, wenn die Leistungsberechtigten feststellen, dass ihnen kein oder zu wenig 
Geld überwiesen wurde. Also genau dann, wenn existentielle Notlagen eintreten, sind die 
Sachbearbeiter nicht erreichbar. 
 

 
 

Note

Viersen

Schwalmtal

Nettetal

Kempen

Willich

1 2 3 4 5

männlich weiblich

Gesamtnote Durchschnitt

Viersen Schwalmtal Nettetal Kempen Willich

Durchschnitt 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Gesamtnote 4,38 4,57 4,12 4,15 4,27

weiblich 4,72 4,53 4,3 4,31 4,54

männlich 4,1 4,67 3,8 3,91 4

Frage 1a) Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit der  Service-Stelle / Call-Center
(telefonisch)?

Sehr gut erreichbar Nicht erreichbar
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Die persönliche Erreichbarkeit der Sachbearbeiter mit Termin wird in der Grafik „Frage 2)“ für 
Viersen mit 4,03, für Schwalmtal mit 4,14, für Nettetal mit 4,09, für Kempen mit 4,13 und für 
Willich mit 3,54 bewertet. Hier fällt auf, dass die Bewertung für das BLZ Willich deutlich besser 
(ca. eine halbe Note) ausfällt. 
Dabei werden die Termine von den Sachbearbeitern vergeben. Allerdings schreibt das Gesetz 
im §14 SGB I vor: „Jeder hat Anspruch auf Beratung über seine Rechte und Pflichten nach 
diesem Gesetzbuch…“ 
Die Geschäftsanweisung der Bundesagentur für Arbeit gibt dazu ausführliche Richtlinien, an 
die auch die Mitarbeiter der Jobcenter gebunden sind. So spricht die BA in ihrer Geschäfts-
anweisung von Mai 2012 von einer Spontanberatung : „Für eine Beratung genügt ein formlo-
ses Begehren. Der Leistungsträger ist zur Beratung von Amts wegen bei einem konkreten 
Anlass verpflichtet.“ Es kommt im Einzelfall also sehr darauf an, wie kundenfreundlich die 
Sachbearbeiter die Beratungstermine vereinbaren. Faktisch kann über diesen Weg ein 
Beratungsanspruch auch ins Leere laufen. 
 
Erfahrungen aus der Beratungspraxis der freien Träger zeigen: 
Möchten die Sachbearbeiter z. B. die Ortsanwesenheit des Leistungsberechtigten überprüfen, 
erfolgen Einladung und Termin innerhalb weniger Tage. Oft erhalten die 
Leistungsberechtigten die Post, nachdem der Termin bereits abgelaufen ist. Die 
Sachbearbeiter des Jobcenters rechnen mit einer Postzustellung innerhalb von 3 Werktagen. 
Ob die Post innerhalb des Job-centers verweilt oder ob die Zustellung durch die Post-
Dienstleister verzögert wird, ist reine Spekulation. Fakt ist, dass die Zustellung häufig länger 
als 3 Tage dauert. Unbedingt muss außerdem darauf hingewiesen werden, dass die BA selbst 
bei der Zustellung eine Fehlerquote (also keine Zustellung!) von 5% einräumt. 
 
Hinzu kommt, dass oft Probleme in den Hauseingängen der Leistungsberechtigten bestehen. 
Post wird gestohlen, Briefkästen aufgebrochen. Das Jobcenter zieht sich darauf zurück, dass 
die Leistungsberechtigten postalisch erreichbar sein müssen. Dabei wird aber vergessen, 
dass das Jobcenter den Nachweis einer gesicherten Zustellung liefern muss.  
 
 

Frage 1b) Konnte Ihr Anliegen geklärt werden?

Note

Viersen

Schwalmtal

Nettetal

Kempen

Willich

1 2 3 4 5

männlich weiblich

Gesamtnote Durchschnitt

Viersen Schwalmtal Nettetal Kempen Willich

Durchschnitt 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88

Gesamtnote 4,05 4,3 3,71 3,45 3,75

weiblich 4,22 4,29 3,93 3,63 3,33

männlich 3,9 4,33 3,35 3,14 4,17

Sehr gut Ungenügend
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Hat der Leistungsberechtigte sofortigen Klärungsbedarf, dauert es oft mindestens eine Woche 
bis er einen Termin wahrnehmen kann. Das hat zum Teil existenzielle Folgen für Leistungsbe-
rechtigte in besonderen Notlagen: „Was mache ich, wenn kein Geld überwiesen wurde? Die 
Leistung wurde wegen Arbeitsaufnahme sofort eingestellt, aber der erste Lohn kommt erst 
nach sechs Wochen. Wer zahlt dann die Miete, den Strom? Wie komme ich zur Arbeit? 
Ich habe eine Stromnachforderung bekommen und kann sie nicht bezahlen. Mein Stroman-
bieter droht mir mit Stromsperrung oder hat den Strom bereits abgestellt. Daher nehme ich die 
Mietzahlung zur Begleichung der Stromschulden. Jetzt bin ich zwei Monatsmieten im Rück-
stand und mein Vermieter droht mir mit Räumungsklage.“ 
 
Bei diesen Fragen ist die unmittelbare Erreichbarkeit der Sachbearbeiter absolut notwendig. 
Erfahrungsgemäß werden gerade junge Leistungsberechtigte mit diesen Fragen allein 
gelassen und geraten in eine deutliche existenzielle Notlage. Ausbildungs- und Schul-
abbrüche sind die unmittelbaren Folgen. An diesem Punkt könnte der Einsatz spezieller 
Sachbearbeiter für Notfälle im Jobcenter deutlich weiterführen.  
 
 
Frage 2) Wie beurteilen Sie die persönliche Erreich barkeit des Sachbearbeiters in der
Leistungsabteilung des Jobcenters?

Note

Viersen

Schwalmtal

Nettetal

Kempen

Willich

1 2 3 4 5

männlich weiblich

Gesamtnote Durchschnitt

Viersen Schwalmtal Nettetal Kempen Willich
Durchschnitt 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02
Gesamtnote 4,03 4,14 4,09 4,13 3,54
weiblich 4,38 3,8 4,48 4,71 4
männlich 3,75 5 3,29 3,67 3,08

Sehr gut erreichbar Nicht erreichbar

 
 
 
 
3.2 Wie beurteilen Sie die Wartezeit bei der offene n Sprechstunde des Jobcenters?  
 
Mit der Gesamtdurchschnittsnote 4,36 schneidet das Jobcenter Kreis Viersen hier – gemes-
sen am Ergebnis Gesamtbefragung der BA mit 2,4 – äußerst schlecht ab. Noch krasser sind 
zum Teil die Einzelergebnisse: 
Das BLZ Viersen erhält, wie die Grafik „Frage 3)“ zeigt, die Note 4,64, das BLZ Schwalmtal  
die Note 3,85, Nettetal 4,27, Kempen 4,32 und Willich 3,68.  
Die Leistungsberechtigten kommen, ziehen eine Nummer, gehen zur Infotheke, bekommen 
mitgeteilt, dass ihr Sachbearbeiter eine Nachricht erhält und können wieder gehen. Der 
zuständige Sachbearbeiter schickt dann einen Termin. Der Leistungsberechtigte hat keine 
Gelegenheit, seine drängenden Probleme unmittelbar vorzubringen, sondern er muss warten.  
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In dieser Situation ist offensichtlich weniger von einer „offenen Sprechstunde“ zu reden als 
von einem Verfahren zur Terminvergabe.  
 
Die Benotung für die BLZ Viersen, Nettetal und Kempen zeigen, dass hier ein dringender 
Handlungsbedarf besteht. Aber auch die Benotungen der BLZ Schwalmtal und Willich zeugen 
nicht von besonderer Kundenfreundlichkeit. Das Selbstverständnis der Behörde als 
Dienstleister wird hier ad absurdum geführt. 
 

 
 
 
3.3 Wie beurteilen Sie den Umgangston in den Jobcen tern?  
 
Hier fällt zunächst auf, dass – bis auf die Befragten beim das BLZ Willich – die weiblichen 
Befragten deutlich unzufriedener sind mit dem in den Jobcenterabteilungen erfahrenen 
Umgangston. Die Gesamtdurchschnittsnote 3,61 zeigt insgesamt einen hohen Grad an 
Unzufriedenheit. 
Die Benotungen der einzelnen BLZ weisen, wie die Grafik „Frage 4)“ zeigt, weitgehend 
übereinstimmende Erfahrungen auf. Das BLZ Viersen erhält eine 3,66, das BLZ Schwalmtal 
3,71, Nettetal 3,63, Kempen 3,5 und Willich 3,46. Besonders in Kempen beklagen sich die 
weiblichen Umfrageteilnehmerinnen über den Umgangston. Eine Bewertung auf der Basis von 
Durchschnittswerten ist grundsätzlich problematisch. Jeder einzelne SGB-II-Leistungsberech-
tigte hat einen Anspruch auf Respekt und verdient es, mit seiner Kritik ernst genommen zu 
werden. 
 
Das Ergebnis deutet darauf hin, dass ein hoher Anteil „Kunden“ sich durch Ton und Aus-
drucksweise in den Jobcenter-Geschäftsstellen abgewertet und nicht mit Respekt behandelt 
fühlt. ”Man kommt sich vor wie ein Bittsteller”, äußerten Befragte beispielsweise.  
Der mangelnde Respekt oder auch barsche Umgangston der Sachbearbeiter in Gesprächen 
mit den Leistungsberechtigten hat zum Teil verheerende Auswirkungen.  
 

Frage 3) Wie beurteilen Sie die Wartezeit bei der o ffenen Sprechstunde des
Jobcenters?

Note

Viersen

Schwalmtal

Nettetal

Kempen

Willich

1 2 3 4 5

männlich weiblich

Gesamtnote Durchschnitt

Viersen Schwalmtal Nettetal Kempen Willich

Durchschnitt 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36

Gesamtnote 4,64 3,85 4,27 4,32 3,68

weiblich 4,9 3,86 4,31 4,59 3,92

männlich 4,43 3,83 4,19 3,95 3,46

Sehr kurz Zu lang
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Sich als Bittsteller vorzukommen, zeugt von noch vorhandenem Selbstvertrauen und der 
Fähigkeit, für sich selber einzustehen. Viele Menschen im SGB-II-Bezug verfügen über diese 
Fähigkeit nicht mehr. Ihr Selbstvertrauen hat durch die jahrelange Hilfebedürftigkeit abge-
nommen, psychische Probleme sind die Folge.  
Die Leistungsberechtigten, die in ihrer Persönlichkeit angegriffen sind, können mit dem 
herrschenden Ton der Sachbearbeiter nicht umgehen. Teilweise führt dies zu einer panischen 
Angst vor dem Jobcenter. Bei einigen Sachbearbeiter ist selbst den Begleitern (erfahrene 
Beistände nach § 13 SGB X) mulmig, obwohl sie nicht unmittelbar betroffen sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.4 Wie beurteilen Sie die Beratung (fachliche Ausk unft) durch den Sachbearbeiter?  
 
Bei der Beantwortung der Frage nach der Beratungsqualität haben wir nach Arbeitsvermitt-
lung / Fallmanagement (Integration) und Leistungsabteilung (siehe „Frage 2)“) unterschieden. 
Die Sozialberatungsstellen wurden von Ratsuchenden mehrfach auf diese Unterscheidung 
hingewiesen. Die Leistungsberechtigten erleben die Beratung in Arbeitsvermittlung, Fallma-
nagement und Leistungsabteilung völlig unterschiedlich. Aber nicht nur die abteilungsorien-
tierte Beratung ist in ihrer Qualität völlig verschieden, sondern auch bei wechselnden Sach-
bearbeitern. Auch hier ist die Beratung abhängig von den handelnden Personen. Allerdings 
wird dem Fallmanagement eine wesentlich höhere Kompetenz zugesprochen.  
 
Lediglich bei den in Nettetal und Willich (bei der Vermittlung auch in Kempen) befragten 
Gruppen kann von einer mäßigen Zufriedenheit mit der Beratung gesprochen werden. Beson-
ders im BLZ Schwalmtal ist das Ergebnis in keiner Weise akzeptabel. Dies korrespondiert mit 
dem Ergebnis aus „Frage 1b)“ („Konnte Ihr Anliegen geklärt werden?“).  
 
Es ist auffällig, dass ausgerechnet in dem BLZ mit einem vergleichsweise guten Ergebnis bei 
der Wartezeit in der offenen Sprechstunde die Qualität (Fachlichkeit) der Beratung mit der  
 

Frage 4) Wie beurteilen Sie den Umgangston des Jobc enters?

Note

Viersen

Schwalmtal

Nettetal

Kempen

Willich

1 2 3 4 5

männlich weiblich

Gesamtnote Durchschnitt

Viersen Schwalmtal Nettetal Kempen Willich

Durchschnitt 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61

Gesamtnote 3,66 3,71 3,63 3,5 3,46

weiblich 3,91 3,93 3,86 4,13 3,46

männlich 3,46 3,17 3,24 3 3,46

Sehr freundlich unfreundlich
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Note 4,25 besonders schlecht beurteilt wird. Da hier eine ganze Abteilung schlecht beurteilt 
wird, muss auch die Qualität der Teamleitung hinterfragt werden.  
Die Grafik „Frage 5)“ zeigt die Benotung für das BLZ Viersen (3,62), für das BLZ Schwalmtal 
(4,25), das BLZ Nettetal (3,31), das BLZ Kempen (3,62) und für das BLZ Willich (3,31). 
 
Frage 5a) Wie beurteilen Sie die Beratung durch den  Sachbearbeiter in der
Leistungsabteilung?

Note

Viersen

Schwalmtal

Nettetal

Kempen

Willich

1 2 3 4 5

männlich weiblich

Gesamtnote Durchschnitt

Viersen Schwalmtal Nettetal Kempen Willich
Durchschnitt 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58
Gesamtnote 3,62 4,25 3,31 3,62 3,31
weiblich 3,83 4,21 3,5 3,88 3,31
männlich 3,44 4,33 3 3,39 3,31

Sehr gut Ungenügend

 
 
Frage 5b) Wie beurteilen Sie die Beratung durch den  Sachbearbeiter in der Vermittlung /
im Fallmanagement?

Note

Viersen

Schwalmtal

Nettetal

Kempen

Willich

1 2 3 4 5

männlich weiblich

Gesamtnote Durchschnitt

Viersen Schwalmtal Nettetal Kempen Willich
Durchschnitt 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Gesamtnote 3,69 4,17 3,23 3,14 3,12
weiblich 4 4,08 3,19 3,36 2,77
männlich 3,44 4,4 3,29 2,95 3,5

Sehr gut Ungenügend
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3.5 Wurden Sie zum Bildungs- und Teilhabepaket bera ten?  
 
Führte die allgemeine Frage nach der Qualität der Beratung noch zu mäßigen Ergebnissen, 
muss das Resultat der Frage nach der Beratung zum Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) als 
katastrophal und als dringende Handlungsaufforderung an die Geschäftsleitung des Jobcen-
ters Kreis Viersen analysiert werden – gerade vor dem Hintergrund der Probleme um die 
Handhabung des Bildungs- und Teilhabepakets im Kreis Viersen.  
Zur Erinnerung: Das Jobcenter Kreis Viersen war seit 2012 wegen der schleppenden und 
unzureichenden Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets massiv in die öffentliche Kritik 
geraten. So waren im Februar 2012 (fast ein Jahr nach Einführung des Bildungspakets) über 
2000 Anträge noch immer nicht bearbeitet. Im bundesweiten Vergleich belegte der Kreis 
Viersen bei der Unsetzung einen der hintersten Plätze. Gegenüber der Geschäftsleitung des 
Jobcenters und dem Kreis Viersen stand und steht der Vorwurf im Raum, im Zuge der 
schleppenden Umsetzung erhebliche Mittel aus dem Bundeszuschuss für das Bildungs- und 
Teilhabepaket (BuT) den bedürftigen Kindern und Jugendlichen im Kreis Viersen vorenthalten 
zu haben, um mit diesen Mitteln des Kreishaushalt zu stabilisieren.  
Mittlerweile hat sich die Situation in diesem Punkt spürbar verbessert. Laut der aktuellen 
Statistik des Kreissozialamtes Viersen (vorgelegt in der Kreissozialausschusssitzung vom 
09.09.2014) konnten die Antragszahlen insgesamt von 8.394 im Jahre 2011 auf 11.710 im 
Jahr 2013 gesteigert werden; dies entsprach einer Steigerung der finanziellen Aufwendungen 
für diese Leistungen von 909.474 Euro im Jahr 2011 auf 1.472.010 Euro im Jahr 2013. Sehr 
erfreulich verlief in diesem Zusammenhang die Steigerung der Bewilligungen für Maßnahmen 
zur Lernförderung von 136 Maßnahmen im Jahr 2011 auf 640 Maßnahmen im Jahr 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ja % nein % ohne Angabe % Gesamt 
Viersen 15 28,85% 32 61,54% 5 9,62% 52 
Schwalmtal 0 0,00% 6 100,00% 0 0,00% 6 
Nettetal 10 37,04% 17 62,96% 0 0,00% 27 
Kempen 2 10,53% 15 78,95% 2 10,53% 19 
Willich 2 25,00% 6 75,00% 0 0,00% 8 
Summe 29 25,89% 76 67,86% 7 6,25% 112 

Frage 6) Wurden Sie zum Bildungs- und Teilhabepaket  beraten?
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Vor dem hier geschilderten Hintergrund ist dieses Teilergebnis unserer Befragung geradezu 
skandalös: Über zwei Drittel (67,86%) der Befragten (Bedarfsgemeinschaften mit wenigstens 
einem Kind) gaben an, nicht zum Bildungs- und Teilhabepaket beraten worden zu sein. Im 
BLZ Schwalmtal waren es sogar 100%, wobei hier allerdings zu beachten ist, dass nur sechs 
Personen mit Kind in der Bedarfsgemeinschaft befragt wurden. In Viersen gaben 61,54% an, 
nicht beraten worden zu sein, in Nettetal 62,96%, in Kempen 78,95% und in Willich 75,00%.  
 
Die eingesetzten Schulsozialarbeiter im Kreis Viersen haben die Beratung zum Bildungs- und 
Teilhabepaket in großen Teilen an den Schulen abgedeckt und eine Lotsenfunktion für die 
Anspruchsberechtigten übernommen. Die Umsetzung lief schleppend an, da Fragen zur 
Weitergabe der Daten von Anspruchsberechtigten im Rahmen des Datenschutzes geklärt 
werden mussten. Nach der Etablierung der Lotsenfunktion wird die Refinanzierung der Stellen 
für die Schulsozialarbeiter auslaufen. Wer zukünftig über das BuT berät und die 
Antragstellung begleitet, bleibt offen. 
 
Damit alle Schüler und Schülerinnen mit den nötigen Lernmaterialien ausgestattet sind, wird 
jährlich ein Zuschuss über das Jobcenter ausgezahlt, zu Beginn des Schuljahres 70,- Euro 
und zum Halbjahr 30,- Euro, Insgesamt sollten also 100,- Euro pro Kind und Schuljahr die 
Bedarfsgemeinschaften erreichen. Weitere Leistungsangebote wie Teilhabeleistungen für 
Vereins-, Kultur- und Freizeitangebote oder ergänzende Lernförderung werden nur auf Antrag 
bewilligt.  
 
In einem weiteren bundesweiten Vergleich, nämlich der Quote der Schulabbrecher bzw. der 
jungen Menschen ohne Berufsabschluss, liegt der Kreis Viersen ebenfalls auf einem der 
hintersten Ränge (dazu veröffentlicht regelmäßig die Bertelsmann-Stiftung auf ihrer Home-
page vergleichende Zahlen). Umso unverständlicher ist es an dieser Stelle, dass die für 
bessere Zukunftschancen benachteiligter Kinder und Jugendlichen im Kreis Viersen vom 
Bund zur Verfügung gestellten Mittel nicht zügiger ausgezahlt wurden bzw. das BuT-Pro-
gramm nicht mit mehr Engagement und Personaleinsatz umgesetzt wurde.  
 
 
 
3.6 Wie beurteilen Sie die Verständlichkeit der Beh ördenschreiben?  
 
Die Formulierung von Schriftstücken der Jobcenter-Geschäftsstellen ist stark verbesserungs-
bedürftig. Nach § 33 SGB X muss ein Verwaltungsakt inhaltlich hinreichend bestimmt sein. 
Aus § 35 SGB X geht hervor, dass ein Verwaltungsakt die wesentlichen tatsächlichen und 
rechtlichen Gründe enthalten muss, die die Behörde zu ihrer Entscheidung bewogen haben.  
Ohne Verständlichkeit bleibt den SGB-II-Leistungsberechtigten nichts anderes übrig, als sich 
entweder fremde Hilfe zu holen oder schlimmstenfalls Sanktionen zu riskieren. Da die Job-
center in ihren Bescheiden u. a. mit vorformulierten Textbausteinen arbeiten, ist ein Eingehen 
auf individuelle Situationen und Befindlichkeiten kaum möglich – hier zeigt sich also ein 
generelles Problem aller Jobcenter. 
 
Die Benotung in der Grafik „Frage 7)“ von BLZ Viersen und BLZ Schwalmtal mit jeweils 4, 
BLZ Nettetal 3,93, BLZ Kempen 4,15 und BLZ Willich 3,5 deutet auf ein generelles Problem. 
Die Antragsformulare sind für etliche Leistungsberechtigte ein Buch mit sieben Siegeln. Sie 
haben Angst, ein falsches Kreuz zu setzen. Die generelle Problematik heißt in diesen Fällen: 
Formulare im „Beamtendeutsch“. 
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Ein grundsätzliches Problem bedeutet auch die Lesbarkeit der Bescheide. Die meisten 
Leistungsberechtigten erkennen nur rudimentär welche Leistungen ihnen letztendlich zuge-
sprochen wurden. Nach den Tabellen mit der Berechnung des mögliches Bedarfs und des  

Frage 7) Wie beurteilen Sie die Verständlichkeit de r Antragsformulare des Jobcenters?

Note

Viersen

Schwalmtal

Nettetal

Kempen

Willich

1 2 3 4 5

männlich weiblich

Gesamtnote Durchschnitt

Viersen Schwalmtal Nettetal Kempen Willich

Durchschnitt 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96

Gesamtnote 4 4 3,93 4,15 3,5

weiblich 4,11 3,8 3,82 4,12 3,69

männlich 3,9 4,5 4,13 4,05 3,31

Sehr verständlich Unverständlich

Frage 8) Wie beurteilen Sie die Verständlichkeit de r Bewilligungsbescheide des
Jobcenters?

Note

Viersen

Schwalmtal

Nettetal

Kempen

Willich

1 2 3 4 5

männlich weiblich

Gesamtnote Durchschnitt

Viersen Schwalmtal Nettetal Kempen Willich

Durchschnitt 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93

Gesamtnote 4,01 4,33 3,73 3,93 3,62

weiblich 4,4 4,27 3,75 4,29 3,77

männlich 3,69 4,5 3,69 3,65 3,46

Sehr verständlich Unverständlich
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anzurechnenden Einkommens enthalten die Bescheide regelmäßig umfangreiche trägerin-
terne Berechnungen. Diese  Berechnungen tragen regelmäßig zur Verwirrung der SGB-II-
Leistungsberechtigten bei. Noch komplizierter wird es für die Leistungsberechtigten, wenn der 
Überweisungsbetrag nicht mit dem Betrag des Bewilligungsbescheides übereinstimmt. 
Nachzahlungen oder Rückforderungen sind selbst für Sozialberatungsfachkräfte kaum noch 
nachvollziehbar. 
 
Die Benotung zeigt in Grafik „Frage 8)“ für das BLZ Viersen eine 4,01, das BLZ Schwalmtal 
eine 4,33, das BLZ Nettetal eine 3,73, das BLZ Kempen eine 3,93 und das BLZ Willich 3,62. 
 
Die Einladung zu einem Gesprächstermin ist relativ deutlich. Eine Anhörung nach § 24 SGB X 
wird schon schwerer, ein Aufhebungs- und Erstattungsbescheid verbreitet oft Panik und 
Unverständnis. Die meisten Schreiben sind im „Beamtendeutsch“ verfasst und haben für die 
Leistungsberechtigten Rechtsfolgen. Den Schreiben hängen überwiegend die Gesetzestexte 
an. Soll Ottonormalbürger Gesetzestexte lesen, verstehen und auslegen? Heißt das der 
Informationspflicht Genüge zu tun? Oft wird auch unvollständig auf Rechtsfolgen hingewiesen, 
z. B. werden die Folgen fehlender Mitwirkung betont, die Bestimmungen zu den Grenzen der 
Mitwirkung oder zum Nachholen der Mitwirkung werden dagegen ausgelassen. 
Die Benotung ergibt in Grafik „Frage 9)“ für das BLZ Viersen eine 3,81, das BLZ Schwalmtal 
eine 3,81, das BLZ Nettetal eine 3,76, das BLZ Kempen eine 3,57 und das BLZ Willich 3,58. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.7 Wie beurteilen Sie die Dauer der Antragsbearbei tung des Jobcenters?  
 
Durch nicht fristgerechte Antragsbearbeitung geraten Leistungsberechtigte unnötig in noch 
größere finanzielle Engpässe oder sogar existenzielle Notlagen. Werden z. B. Erstanträge 
oder Fortzahlungsanträge zu spät bewilligt, stehen die Leistungsberechtigten mittellos da. Bei 
Anträgen auf Übernahme von Nachzahlungen der Neben- und Heizkosten, der Kosten für 
Schulklassenfahrten oder bei Mietkautionen und Umzugskosten ist eine zügige Bearbeitung 
zur Schadensbegrenzung ebenso notwendig. Solche Vorkommnisse dürfen nicht einmal als  

Frage 9) Wie beurteilen Sie die Verständlichkeit de r Schreiben des Jobcenters?

Note

Viersen

Schwalmtal

Nettetal

Kempen

Willich

1 2 3 4 5

männlich weiblich

Gesamtnote Durchschnitt

Viersen Schwalmtal Nettetal Kempen Willich

Durchschnitt 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74

Gesamtnote 3,81 3,81 3,76 3,57 3,58

weiblich 4,02 3,53 3,83 3,65 3,54

männlich 3,65 4,5 3,65 3,39 3,62

Sehr verständlich Unverständlich
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Einzelfall vorkommen. Der Gesetzgeber hat gerade bei der Antragstellung eine Erleichterung 
für die Leistungsberechtigten vorgesehen. So kann der Antrag nach § 16 SGB I bei jeder 
Behörde oder Kommune abgegeben werden und diese hat den Antrag ordnungsgemäß 
weiterzuleiten. 
 
Auch das Hin und Her der unterschiedlichen Sozialleistungen wie ALG I, ALG II oder Kran-
kengeld wollte der Gesetzgeber für den Antragsteller erleichtern. Die in den Beratungsstellen 
durch den Kontakt mit den Ratsuchenden wahrgenommene Praxis ist jedoch ganz anders. Da 
werden Leistungsberechtigte von Pontius nach Pilatus geschickt, bis endlich geklärt ist, wer 
denn nun Leistungsträger ist. Damit verstößt die Behörde gegen geltendes Recht. 
 
Den Leistungsberechtigten wird nicht mehr geholfen und sie werden in Notsituationen ver-
tröstet und allein gelassen. Die Umgangsweise stärkt nicht das Selbstvertrauen für eine gute 
Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt. Oftmals mindert diese dann eintretende Hilflosigkeit die 
Vermittlungsfähigkeit auf dem 1. Arbeitsmarkt. Die Benotung zeigt in Grafik „Frage 10)“ für 
das BLZ Viersen eine 4,08, das BLZ Schwalmtal eine 3,67, das BLZ Nettetal eine 3,8, das 
BLZ Kempen eine 3,9 und für das BLZ Willich eine 3,35. 
 

 
 
 
3.8 Stellt Ihnen das Jobcenter eine Eingangsbestäti gung aus?  
 
In Beratungsstellen klagen Ratsuchende unter anderem darüber, dass eingereichte Unterla-
gen in den Jobcenter-Geschäftsstellen verschwinden und ihnen deshalb rechtliche Nachteile 
wie Rückforderungen, ein Bußgeld oder sogar eine Strafanzeige drohen. Des Weiteren wird 
berichtet, dass sich die Mitarbeiter der Jobcenter-Geschäftsstellen weigern, schnell und 
unbürokratisch den Eingang von eingereichten Schriftstücken (auf der Kopie oder einem 
gesonderten Blatt) mittels Stempel und Unterschrift zu bestätigen.  
 
 

Frage 10) Wie beurteilen Sie die Dauer der Antragsb earbeitung des Jobcenters?

Note

Viersen

Schwalmtal

Nettetal

Kempen

Willich

1 2 3 4 5

männlich weiblich

Gesamtnote Durchschnitt

Viersen Schwalmtal Nettetal Kempen Willich

Durchschnitt 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89

Gesamtnote 4,08 3,67 3,8 3,9 3,35

weiblich 4,37 3,47 4,03 4,25 3,54

männlich 3,84 4,17 3,41 3,43 3,15

Sehr schnell Zu langsam
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Viele Leistungsberechtigte fordern bei persönlicher Vorsprache jedoch noch immer keine 
Eingangsbestätigung an, sondern nutzen den behördlichen Briefkasten – oft auf Hinweis der 
Mitarbeiter. Eine Eingangsbestätigung haben die Leistungsberechtigten damit nicht. Da sie 
strengen Mitwirkungspflichten unterliegen, geben ihnen Eingangsbestätigungen eine 
Rechtssicherheit, um einer nicht gerechtfertigten Versagung der Leistung entgegenzutreten. 
Denn dem Vorwurf der Verletzung der Mitwirkungspflichten ist nur mit einem offiziellen Nach-
weis zu begegnen.  
 
Die Anzahl der Fälle in Grafik „Frage 11)“ ergibt, dass im BLZ Viersen nur 13,56% problem-
lose Empfangsbestätigungen bestätigen, 44,92% aber erklären, dass sie ‛nie’ eine erhalten 
würden. Doppelt so viele, 33,33% erhalten in Schwalmtal eine Empfangsbestätigung, aber 
auch hier bekommen 38,1% sie nicht. Für das BLZ Nettetal bestätigen immerhin mehr als ein 
Viertel, 26,09%, den Empfang, aber auch hier – immerhin zu dieser Frage der beste Wert – 
sagen fast ein Fünftel, 19,57%, dass sie sie ‛nie’ erhalten. Das BLZ Kempen gibt 21,43% eine 
Empfangsbestätigung, 28,57% aber nicht. Besondere Probleme gibt es an dieser Stelle im 
BLZ Willich. Hier geben nur 11,54% an, die Bestätigung zu erhalten, dagegen aber 38,46% 
‛nie’. Über ein Drittel aller Leistungsberechtigten im Kreis Viersen, 36,36%, geben an, ‛nie’ 
eine Empfangsbestätigung zu erhalten.  
 

 

 ja % 
manch-
mal       % nie % 

unge-
nannt % 

Gesamt-
ergebnis % 

Viersen 16 13,56% 44 37,29% 53 44,92% 5 4,24% 118 100,00% 

Schwalmtal 7 33,33% 6 28,57% 8 38,10% 0 0,00% 21 100,00% 

Nettetal 12 26,09% 19 41,30% 9 19,57% 6 13,04% 46 100,00% 

Kempen 9 21,43% 16 38,10% 12 28,57% 5 11,90% 42 100,00% 

Willich 3 11,54% 11 42,31% 10 38,46% 2 7,69% 26 100,00% 

Gesamt 47 18,58% 96 37,94% 92 36,36% 18 7,11% 253 100,00% 

Frage 11) Stellt Ihnen das Jobcenter Kreis Viersen auf Ihre Aufforderung eine
Eingangsbestätigung für eingereichte Unterlagen aus ?
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Bedenkt man, wie wichtig im Einzelfall der Nachweis dass ein Dokument der Behörde vorge-
legt wurde ist, kann man hier nur von einem unhaltbaren Zustand sprechen. Mit „Kunden“-
Freundlichkeit hat dies nichts mehr zu tun. 
Zu hinterfragen ist hier, ob es sich in den Fällen einer Weigerung um Unkenntnis/Inkompetenz 
oder um eine Praxis handelt, die im Jobcenter als die übliche angesehen wird. 
Andererseits ist es im Sinne einer wirklich gewollten „Kunden“-Zufriedenheit und Rechtssi-
cherheit für beide Seiten nicht nachzuvollziehen, warum nicht generell Empfangsbestätigun-
gen ausgestellt werden. 
 
Die Wartezeit bis zur Ausstellung einer Eingangsbestätigung sollte in der „Frage 12)“ von den 
Befragten wiederum mit Schulnoten bewertet werden.  
Die Benotung in Grafik „Frage 12)“ ergibt für das BLZ Viersen eine 4,23, für das BLZ 
Schwalmtal eine 3,33, für Nettetal eine 3,79, für Kempen eine 3,83 und für das BLZ Willich 
eine 4,0. 
 

 
 
 
3.9 Sind Unterlagen in der Vergangenheit verloren g egangen?  
 
Die Relevanz der Vergabe von Eingangsbestätigungen in den Jobcenter-Geschäftsstellen 
wird durch die Antworten auf diese Frage belegt. Die Erfahrung, dass Unterlagen nach dem 
Einreichen bei der Behörde verloren gegangen sind, hatten weit mehr als zwei Drittel der 
Befragten bereits gemacht. 174 Antworten ergaben, dass Unterlagen/Anträge verloren gingen 
und das macht 71% aus. Hier gibt es offensichtlich dringenden Handlungsbedarf. 
 
In der Grafik „Frage 13)“ ergaben sich für das BLZ Viersen 29 ‛nie’, 56 ‛manchmal’, 32 
‛häufig’, für das BLZ Schwalmtal ergaben sich 5 ‛nie’, 10 ‛manchmal’, 6 ‛häufig’, für das BLZ 
Nettetal 14 ‛nie’, 25 ‛manchmal’, 4 ‛häufig’, für das BLZ Kempen 14 ‛nie’, 15 ‛manchmal’, 10 
‛häufig’ und für das BLZ Willich ergaben sich 9 ‛nie’, 11 ‛manchmal’, 5 ‛häufig’.  
 

Frage 12) Wie lange mussten Sie auf die Eingangsbes tätigung für eingereichte
Unterlagen warten?

Note

Viersen

Schwalmtal

Nettetal

Kempen

Willich

1 2 3 4 5

männlich weiblich

Gesamtnote Durchschnitt

Viersen Schwalmtal Nettetal Kempen Willich

Durchschnitt 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97

Gesamtnote 4,23 3,33 3,79 3,83 4

weiblich 4,36 3,17 3,91 4 3,92

männlich 4,14 3,67 3,63 3,61 4,1

Sehr kurz Zu lang
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Offensichtlich gehen in den Zweigstellen des Jobcenters Kreis Viersen Unterlagen in erhebli-
chem Umfang verloren. Ein nicht hinzunehmender Zustand in einer Behörde! Hier sollte in 
Sinne einer Organisationsberatung einmal der Frage nachgegangen werden, was in diesem 
Kontext der Begriff „verloren gegangen“ wirklich bedeutet. 
 

 
 
Die Grafik „Frage 14)“ zeigt, wie oft Unterlagen verloren gingen. Für das BLZ Viersen berich-
ten drei von 106 Befragten, dass in ihrem Fall mehr als neun(!!) mal Unterlagen verschwun-
den sind. Auch hier ist zu fragen, warum nicht generell zur Herstellung einer Rechtssicherheit 
für Jobcenter-Mitarbeiter auf der einen und für Leistungsberechtigte auf der anderen Seite 
eine Empfangsbestätigung ausgestellt wird. 
Im BLZ Viersen gibt nur knapp ein Viertel (24,58%) der Befragten an, Unterlagen seien nie 
abhanden gekommen. 22,03% machten die Erfahrung ein bis zwei mal, 40,68% aber drei- bis 
neunmal und 2,54% geben öfter als neunmal an. 
In Schwalmtal sagen 23,81% null mal, 9,52% 1-2 mal, aber 61,9% drei- bis neunmal! 
Für Nettetal geben 30,43% an, dass Unterlagen nie verloren gegangen sind, 34,78% bestäti-
gen ein- bis zweimal und 19,57% drei- bis neunmal. 
In Kempen verneinen 33,33% das Verschwinden von Unterlagen, 7,14% geben ein- bis 
zweimal an, 26,19% drei- bis neunmal und 2,38% mehr als neunmal. 
In Willich sagen 30,77%, keine Erfahrung damit gemacht zu haben, 15,38% ein- bis zweimal, 
26,92% drei- bis neunmal und 3,85% mehr als neunmal. 
Insgesamt berichten fast drei Viertel aller Befragten, dass sie schon ein- oder mehrmals die 
Erfahrung machen mussten, dass ihre Unterlagen verloren gehen. 
 
Dieser Befund lässt an einem sachgerechten Umgang der Jobcenter-Geschäftsstellen mit 
eingehender Post zweifeln. Der Verlust und die nicht dokumentierte Abgabe von Unterlagen 
verhindert nach Erfahrungen der Beratungsstellen gerade bei Menschen, die im Behörden-
umgang unerfahren sind bzw. bei arglosen Mitbürgern eine Klärung oder gar die Rechts-
durchsetzung im Streitfall.  
 

Frage 13) Sind von Ihnen eingereichte Unterlagen od er Anträge in der Vergangenheit
beim Jobcenter Kreis Viersen verlorengegangen?
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Auch Sozialrichter beklagen „eine höchst unzureichende Aktenführung“ bei Jobcentern, die 
sie teilweise als „fragmentarisch“ bezeichnen12. 
 

 
 

 0x 1-2x 3-9x >9x ungenannt Gesamtergebnis   

Viersen 29 26 48 3 12 118   

% 24,58% 22,03% 40,68% 2,54% 10,17% 46,64% 100,00% 

Schwalmtal  5 2 13 0 1 21  

% 23,81% 9,52% 61,90% 0,00% 4,76% 8,30% 100,00% 

Nettetal  14 16 9 0 7 46  

% 30,43% 34,78% 19,57% 0,00% 15,22% 18,18% 100,00% 

Kempen 14 3 11 1 13 42  

% 33,33% 7,14% 26,19% 2,38% 30,95% 16,60% 100,00% 

Willich 8 4 7 1 6 26  

% 30,77% 15,38% 26,92% 3,85% 23,08% 10,28% 100,00% 

Gesamt 70 51 88 5 39 253  

% 27,67% 20,16% 34,78% 1,98% 15,42%  100,00% 

 
 
 
 
                                                           
12 DOKU06 Prof. Dr. Peter Udsching: „Praktische Probleme mit Hartz IV“, Einführungsvortrag zum Deutschen Richtertag 2011 in 
Weimar; veröffentlicht im Mitteilungsblatt Nr.34/2011, Dt. Sozialrechtsverband e. V., Mai 2011, Erich Schmidt Verlag GmbH &  
Co. KG 
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3.10 Sind die Ihnen zustehenden Leistungen pünktlic h ausgezahlt worden?  
 
Die pünktliche Auszahlung der Leistungen zum Anfang des Monats ist wichtig, da SGB-II-
Leistungsberechtigte in der Regel nicht über entsprechende Rücklagen verfügen, um die dann 
fälligen Forderungen wie Mietzahlungen und sonstige Daueraufträge/Lastschriftabbuchungen 
etc. vorzufinanzieren. Bei einer automatisierten Leistungsverwaltung und einem 
sechsmonatigen Bewilligungszeitraum muss von einer konstanten und verlässlichen 
Leistungserbringung ausgegangen werden. Dennoch berichten Leistungsberechtigte in den 
Beratungsstellen davon, dass es sowohl zu Verzögerungen als auch zu Unregelmäßigkeiten 
bei der Auszahlung von Leistungen kommt.  
 
Eine in den Beratungsstellen bekannte und häufige Klage ist die Unterdeckung im ersten 
Beschäftigungsmonat bei der Aufnahme einer neuen Tätigkeit.  
 
Oft wird bei neu begonnenen „Minijobs“ ein Einkommen von 400 Euro schon im ersten Monat 
angerechnet. Bei einem Erwerbstätigen-Freibetrag von 160 Euro wird die Regelleistung von 
391 Euro um 240 Euro gemindert, es werden also im ersten Monat nur 151 Euro vom 
Jobcenter ausgezahlt, obwohl der Zuverdienst erst im zweiten Monat ausgezahlt wird. Ein 
Widerspruch gegen die Unterdeckung ist zwar möglich, führt jedoch nicht sofort zur 
Aufhebung der Einkommensanrechnung. Gerade zu Beginn einer neuen Beschäftigung ist die 
verminderte oder gar völlig fehlende Auszahlung eine zusätzlich belastende Situation, da 
gerade dann zusätzlich zur Lebenshaltung weitere Änderungen des Alltags (z. B. Fahrkarten 
oder Organisation von Kinderbetreuung) zu bewältigen sind.  
 
Seit April 2011 wird dieses Problem durch die neue Gesetzeslage verstärkt beobachtet, weil 
Leistungsberechtigte oft schon früh eine Arbeitsaufnahme anzeigen, jedoch aus Unkenntnis 
nicht auf die Auszahlung des Erstgehaltes erst im Folgemonat hinweisen und auch keinen 
Darlehensantrag stellen. Viele Minijobber wissen nicht, dass sie auf der Verdienstbescheini-
gung ”flexibler Verdienst” ankreuzen müssen. Dann wird im ersten Monat die volle Regelleis-
tung gezahlt, und die Anrechnung des Verdiensts erfolgt erst im zweiten Monat. Darauf sollte 
von den Sachbearbeitern grundsätzlich hingewiesen werden. 
 
Hier ergeben sich durchaus positive Ergebnisse in Grafik „Frage 15)“. Durchschnittlich 
bestätigen 57,71% die pünktliche Auszahlung der Leistung, wenngleich es auch hier 
signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Jobcenter-Abteilungen gibt. Im Einzelnen: 
Das BLZ Viersen schneidet hier am schlechtesten ab. 53,39% bestätigen den pünktlichen 
Zahlungseingang, dagegen 6,78% nicht. Im BLZ Schwalmtal beklagte keiner die 
Unpünktlichkeit, 61,9% stellten die Pünktlichkeit fest. Ähnlich in Nettetal: 60,87% sind mit der 
Überweisungspünktlichkeit zufrieden, nur 2,17% nicht. Im BLZ Kempen bestätigen 61,54% mit 
‛immer’, 7,14% sagen ‛nie’. Etwas besser wird das BLZ Willich bewertet: 61,54% sagen auch 
hier ‛immer’, nur 3,85% beklagen ein ‛nie’.  
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 immer % häufig % 
manch-
mal % nie % 

unge-
nannt % gesamt % 

Viersen 63 53,39 31 26,27 11 9,32 8 6,78 5 4,24 118 100,00 

Schwalmtal 13 61,90 8 38,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 100,00 

Nettetal 28 60,87 10 21,74 5 10,87 1 2,17 2 4,35 46 100,00 

Kempen 26 61,90 9 21,43 3 7,14 3 7,14 1 2,38 42 100,00 

Willich 16 61,54 6 23,08 2 7,69 1 3,85 1 3,85 26 100,00 

Gesamt 146 57,71 64 25,30 21 8,30 13 5,14 9 3,56 253 100,00 

 
 
Die Ergebnisse der Frage nach der Pünktlichkeit der Überweisung werden mit der Kontroll-
frage nach der Häufigkeit der unpünktlichen Zahlung im Wesentlichen bestätigt.  
55,73% der Befragten in Grafik „Frage 16)“ geben an, dass die Zahlung null mal unpünktlich 
erfolgt. Zusammen mit der Nennung der ein- bis zweimaligen unpünktlichen Zahlung, die 
vielleicht noch als zu tolerieren einzuschätzen ist, ergeben sich fast 70% positive Wertungen.  
Als unpünktlich empfundene Zahlungen können zudem nachvollziehbare Begründungen 
haben wie z. B. verspätet eingereichte Unterlagen.  
Insgesamt ist hier eine relativ hohe Zufriedenheit festzustellen. 
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 0X % 1-2X % 3-9X % >9X % 
unge-
nannt % gesamt % 

Viersen 62 52,54 16 13,56 14 11,86 3 2,54 23 19,49% 118 100,00 

Schwalmtal 12 57,14 3 14,29 5 23,81 0 0,00 1 4,76 21 100,00 

Nettetal  28 60,87 9 19,57 4 8,70 0 0,00 5 10,87 46 100,00 

Kempen 24 57,14 4 9,52 5 11,90 1 2,38 8 23,08 42 100,00 

Willich 15 57,69 2 7,69 2 7,69 1 3,85 6 23,08 26 100,00 

Gesamt 141 55,73 34 13,44 30 11,86 5 1,98 43 17,00 253 100,00 

 
 
 
3.11 Kommen Mitarbeiter der Sicherheitsfirma währen d des Gesprächs in das Büro?  
 
Die Aktualität der Debatte zeigen die tragischen Ereignisse im Jobcenter Neuss im September 
2012. Vor der Einführung der Jobcenter bzw. Hartz-IV-Reformen hat es in den Sozial- und 
Arbeitsämtern keine privaten Sicherheitsdienste gegeben. Bei Bedarf wurde die Polizei 
gerufen und Anzeige erstattet. In Neuss konnte der Sicherheitsdienst die junge Arbeitsver-
mittlerin nicht wirksam vor der tödlichen Messerattacke eines psychisch gestörten Leistungs-
empfängers schützen. 
Welche Schlüsse sind daraus zu ziehen? Mehr Sicherheitspersonal einstellen, um die Be-
hörde vor ihren „Kunden“ zu schützen? 
Ein gegenseitiges Miteinander sollte die Konsequenz aus den tragischen Ereignissen sein. 
Den Leistungsberechtigten deutlich machen und erklären, dass sie in vielen Fällen das Heft in 
der Hand behalten können, z. B. Termine absagen und sich entschuldigen. 
Den Sachbearbeitern und Leistungsberechtigten einen Sicherheitsdienst vor die Nase zu 
setzen, ist keine wirkliche Lösung. Oftmals können ehrenamtliche Begleiter der Beratungsstel-
len deeskalierend wirken. Das ist eine wesentlich bessere Alternative als Sicherheitsdienste. 
 
 

Frage 16) Wenn unpünktlich gezahlt wurde, wie oft i st das bei Ihnen vorgekommen?
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Aus Datenschutzgründen ist der Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes in einer Behörde 
wie dem Jobcenter sehr fragwürdig. In jedem Fall ist aber eindeutig abzulehnen, wenn Mitar-
beiter von Sicherheitsfirmen bei Antrags- und Beratungsgesprächen mit der Sachbearbei-
tung/Vermittlung anwesend sind. 
 
Die Grafik „Frage 17)“ zeigt auch hier ein insgesamt positives Ergebnis. Für das BLZ Viersen 
geben 79,66% der Befragten an, Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen kämen ‛nie’ ins Büro, wenn 
dort „Kunden“ sind. 15,25% geben ein ‛manchmal’ an, und 3,39% sagen ‛häufig’.  
Im BLZ Schwalmtal ergibt sich ein ähnliches Bild: 80,95% bestätigen ‛nie’ und 19,05% 
‛manchmal’. ‛Häufig’ gibt hier niemand an. In Nettetal haben mehr als zwei Drittel, 67,39%, die 
Erfahrung gemacht, dass „Securities“ ‛nie’ im Büro sind, aber 10,87% ‛manchmal’ und 4,35% 
‛häufig’. In Kempen sagen 79,19% ‛nie’, aber auch hier 11,9% ‛manchmal’ und 7,14% ‛häufig’. 
In Willich sind es 69,23% mit ‛nie’, 15,38% mit ‛manchmal’ und 0,00% mit ‛häufig’. 
Drei Viertel der Befragten im Kreis Viersen sagen, Sicherheitskräfte seien ‛nie’ im Büro. Aber 
fast 18% haben schon mehrfach die Erfahrung gemacht.  

 
 

 nie % manchmal % häufig % ungenannt % gesamt % 

Viersen 94 79,66% 18 15,25% 4 3,39% 2 1,69% 118 100,00% 

Schwalmtal 17 80,95% 4 19,05% 0 0,00% 0 0,00% 21 100,00% 

Nettetal 31 67,39% 5 10,87% 2 4,35% 8 17,39% 46 100,00% 

Kempen 32 79,19% 5 11,90% 3 7,14% 2 4,76% 42 100,00% 

Willich 18 69,23% 4 15,38% 0 0,00% 4 15,38% 16 100,00% 

Gesamt 192 75,89% 36 14,23% 9 3,56% 16 6,32% 253 100,00% 
 
 
 
 
 

Frage 17) Kommen die Mitarbeiter der Sicherheitsfir ma während der
Beratungsgespräche in die Büros?
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3.12 Sind während der Gespräche andere Leistungsbez ieher im gleichen Raum?  
 
Die Grafik „Frage 18)“ zeigt für Viersen ein ‛nie’ mit 49,15%, aber 37,29% sagen ‛manchmal’ 
und 11,02% ‛ja’. In Schwalmtal können 80,95% allein mit ihrem Sachbearbeiter sprechen, 
19,05% manchmal aber nicht. In Nettetal bestätigen 56,52% ein ‛nie’, aber 26,09% 
‛manchmal’ und 10,87% bestätigen die Anwesenheit. Ähnlich ist die Situation in Kempen mit 
61,9% ‛nie’, 23,81% ‛manchmal’ und 9,52% ‛ja’. Ein hiervon etwas abweichendes Ergebnis 
ergibt sich in Willich mit 65,38% ‛nie’, 19,23% ‛manchmal’ und11,54% ‛ja’. 
 

 
 

 nie % manchmal % ja % ungenannt % gesamt % 

Viersen 58 49,15% 44 37,29% 13 11,02% 3 2,54% 118 100,00% 

Schwalmtal 17 80,95% 4 19,05% 0 0,00% 0 0,00% 21 100,00% 

Nettetal 26 56,52% 12 26,09% 5 10,87% 3 6,52% 46 100,00% 

Kempen 26 61,90% 10 23,81% 4 9,52% 2 4,76% 42 100,00% 

Willich 17 65,38% 5 19,23% 3 11,54% 1 3,85% 26 100,00% 

Gesamt 144 56,92% 75 29,64% 25 9,88% 9 3,56% 253 100,00% 

 
 
Auffällig ist die geringe Zahl der Befragten des BLZ Schwalmtal, die mit „manchmal/ja“ geant-
wortet haben. Dies könnte hier auf eine bessere räumliche Situation bei in Relation zu den 
anderen BLZ geringerer Zahl SGB-II-Leistungsberechtigter hindeuten. Generell wird aber in 
allen BLZ davon berichtet, dass andere, „unbeteiligte“ Leistungsbezieher im Raum sind.  
Besonders gravierend ist die Situation im BLZ Viersen. Hier berichten fast 50% der Befragten, 
dass andere Leistungsbezieher während des Gespräches mit dem Sachbearbeiter im Raum 
sind. 
 
 

Frage 18) Sind während der Beratungsgespräche ander e Leistungsbezieher im gleichen
Raum?
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Es ist nicht bekannt, dass die Leistungsberechtigten darauf hingewiesen würden, dass sie 
dies nicht dulden müssen und auf einem Gespräch ohne unbeteiligte Dritte bestehen können.  
Festzuhalten ist: Die Anwesenheit anderer Leistungsberechtigter im gleichen Raum ist aus 
Datenschutzgründen absolut unzulässig. 
 
 
 
3.13 Werden Kontoauszüge beim Jobcenter Kreis Viers en kopiert?  
 
Die Grafik „Frage 19)“ zeigt für Viersen 15,25% ‛nie’, 12,71% ‛manchmal’ und 69,49% ‛ja’. In 
Schwalmtal ergeben sich 14,29% ‛nie’, 9,52% ‛manchmal’ und 76,19% ‛ja’. Für Nettetal ist das 
Ergebnis 13,04% ‛nie’, 13,04% ‛manchmal’ und 69,57% ‛ja’. Ähnlich in Kempen mit 11,9% 
‛nie’, 16,67% ‛manchmal’ und 66,67% ‛ja’. Das BLZ Willich sticht hier besonders hervor: 0,0% 
bestätigen ein ‛nie’ und nur 3,85% ein ‛manchmal’, aber 96,15% ein uneingeschränktes ‛ja’. 
 

 
 

 nie % manchmal % ja % ungenannt % gesamt % 

Viersen 18 15,25% 15 12,71% 82 69,49% 3 2,54% 118 100,00% 

Schwalmtal 3 14,29% 2 9,52% 16 76,19% 0 0,00% 21 100,00% 

Nettetal 6 13,04% 6 13,04% 32 69,57% 2 4,76% 42 100,00% 

Kempen 5 11,90% 7 16,67% 28 66,67% 2 4,76% 42 100,00% 

Willich 0 0,00% 1 3,85% 25 96,15% 0 0,00% 26 100,00% 

Gesamt 32 12,65% 31 12,25% 183 72,33% 7 2,77% 253 100,00% 

 
 
 
 
 

Frage 19) Werden Kontoauszüge beim Jobcenter Kreis Viersen kopiert?
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Aktuell zeichnet sich hier nach der Neubesetzung der Führungsebene des Jobcenters Kreis 
Viersen im Jahr 2014 eine deutliche Änderung ab. Leistungsberechtigte berichten zurzeit 
häufig, Kontoauszüge würden nicht mehr routinemäßig zur Vorlage verlangt und kopiert.  
 
Aus dem Urteil des Bundessozialgerichtes B 4 AS 10/08 R vom 19.02.2009 geht hervor: „Die 
Kontoauszüge sind zur Einsicht vorzulegen.“ Das (im Kreis Viersen oft routinehafte) Kopieren 
von Kontoauszügen ist in der Rechtsprechung und der Bewertung durch die Bundes- sowie 
Landesdatenschutzbeauftragten zumindest rechtlich umstritten. So weist z. B. die Daten-
schutzbeauftragte des Landes NRW darauf hin, dass Soll-Buchungen bis zu 50 Euro 
geschwärzt werden können. Lediglich höhere Abbuchungen und alle Kontoeingänge müssen 
offen bleiben. Sachbearbeitern dürfen nicht generell alle Kontoauszüge kopieren, sondern nur 
im begründeten Einzelfall; sie können sie sich während des Gesprächs durchlesen und dazu 
Notizen machen! 
 
 
 
3.14 Werden nach Gesprächen auf Antrag Niederschrif ten gefertigt?  
 
Bezeichnend ist die Praxis der Sachbearbeiter, für den Leistungsberechtigten nachteilige 
Gesprächsprotokolle ohne Aufforderung anzufertigen. Auf Anfrage der Leistungsberechtigten 
gefertigte Protokolle fallen durch ihre Kürze auf. Dabei ist die Dokumentation der Gespräche 
für die Leistungsberechtigten oft der einzige Nachweis über zugesagte Kostenübernahme, z. 
B. bei Umzügen. Auch die Ablehnung eines Gesprächsprotokolls zeugt von mangelndem 
Respekt gegenüber den Leistungsberechtigten. 
 
Die Grafik „Frage 20)“ zeigt für das BLZ Viersen, dass bei 44,92% ‛nie’ Niederschriften gefer-
tigt werden, 28,81% sagen ‛manchmal’ und 18,64% bestätigen die Fertigung von Nieder-
schriften. Für Schwalmtal sprechen 38,1% von ‛nie’, 28,57% ‛manchmal’ und 33,33% ‛ja’. In 
Nettetal trifft ‛nie’ bei 26,09% zu, ‛manchmal’ für 28,57% und ‛ja’ für 21,74%. In Kempen 
sagen 23,81%, Niederschriften würden ‛nie’ gefertigt, 38,1% ‛manchmal’ und 23,81% ‛ja’. Für 
Willich sind es 34,62% für ‛nie’, 19,23% für ‛manchmal’ und 30,77% für ‛ja’. 
 
Die Problematik reduziert sich fast vollständig auf eine „klimatische“ Frage, auf den Umgang 
oder darauf, wie das Verhältnis zum „Kunden“ charakterisiert sein soll. Der „Kunde“ wird hier 
zum Bittsteller, dessen Bitte um eine Niederschrift ins Leere geht. Die „klimatische“ Frage wird 
hier eher zur Machtfrage. Rechtlich gesehen besteht allerdings ein Anspruch auf eine Nieder-
schrift nur im Falle einer Antragstellung oder eines Widerspruchs. 
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  nie manchmal ja ungenannt Gesamtergebnis   

Viersen 53 34 22 9 118   

% 44,92% 28,81% 18,64% 7,63% 46,64% 100,00% 

Schwalmtal 8 6 7 0 21   

% 38,10% 28,57% 33,33% 0,00% 8,30% 100,00% 

Nettetal 12 17 10 7 46   

% 26,09% 36,96% 21,74% 15,22% 18,18% 100,00% 

Kempen 10 16 10 6 42   

% 23,81% 38,10% 23,81% 14,29% 16,60% 100,00% 

Willich 9 5 8 4 26   

% 34,62% 19,23% 30,77% 15,38% 10,28% 100,00% 

Gesamt 92 78 57 26 253   

% 36,36% 30,83% 22,53% 10,28%   100,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frage 20) Werden nach Gesprächen auf Antrag Nieders chriften gefertigt?
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3.15 Gesamtzufriedenheit der befragten Jobcenter-„ Kunden“  
 
Bei der Frage nach der Zufriedenheit ist von einer subjektiven Gesamtbetrachtung auszuge-
hen. Die Teilergebnisse beleuchten die Situation sehr viel deutlicher. 
Die Gesamtzufriedenheit wird ausführlich in der Zusammenfassung unter Punkt 4. beleuchtet. 
Die Benotung in der Grafik „Frage 21a)“ ergab für das BLZ Viersen eine 3,85, für Schwalmtal 
3,86, für Nettetal 3,7, für Kempen 3,51 und für Willich 3,65.  
Tendenziell scheinen die weiblichen Befragten weniger zufrieden zu sein. 
Der Durchschnittswert für das Jobcenter Kreis Viersen liegt in der subjektiven Wahrnehmung 
nur bei der Note 3,75. In ihrer objektivierten Auswertung kam die Bundesagentur für Arbeit zu 
einem Gesamtergebnis mit der Schulnote 2,4.  
 

 
 
Die Zufriedenheit mit der Vermittlung/dem Fallmanagement weicht leicht negativ vom Ergeb-
nis der Leistungssachbearbeitung ab. Dies ist umso bemerkenswerter als in der Sozialbera-
tung der freien Träger Schwierigkeiten und Probleme mit der Vermittlung oder dem Fallmana-
gement zwar angesprochen werden, aber in einer deutlich geringeren Häufigkeit vorkommen. 
 
Der Gesamtdurchschnitt liegt hier bei der Note 3,77. Auch hier ist eine auffällig negativere 
Bewertung durch die weiblichen Befragten festzustellen.  
Das BLZ Viersen erreicht hier nur eine Note 3,91, Schwalmtal sogar nur eine 4,1, Nettetal 
liegt bei 3,51, Kempen bei 3,49 und Willich bei 3,8.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Frage 21a) Wenn Sie die Arbeit des Jobcenters insge samt bewerten, wie ist die
Zufriedenheit von 1 bis 6 in der Leistungsabteilung ?

Note

Viersen

Schwalmtal

Nettetal

Kempen

Willich

1 2 3 4 5

männlich weiblich

Gesamtnote Durchschnitt

Viersen Schwalmtal Nettetal Kempen Willich

Durchschnitt 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75

Gesamtnote 3,85 3,86 3,7 3,51 3,65

weiblich 4,12 3,87 3,79 3,5 3,85

männlich 3,63 3,83 3,53 3,35 3,46

Sehr gut Ungenügend
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3.16 Fühlen Sie sich bei Ihrer Arbeitssuche durch d as Jobcenter unterstützt?  
 
Neben der Sicherstellung der materiellen Existenzgrundlage der Hartz IV-abhängigen Men-
schen ist die Integration in Erwerbsarbeit zentrale Aufgabe der Jobcenter.  
Lag bei „Frage 21b)“ die Gesamtzufriedenheit mit der Vermittlung noch bei einer – auch hier 
absolut nicht zufriedenstellenden – Note 3,77, so ist das Ergebnis der „Frage 22)“, ob man 
sich bei der Arbeitssuche unterstützt fühlt, sehr unbefriedigend. 
Auch hier bewerten die weiblichen Befragten die Arbeit des Jobcenters kritischer als die 
Gruppe der männlichen Befragten. In Schwalmtal fühlt sich keine der befragten Frauen 
wirklich unterstützt, in Viersen, Nettetal und Willich jeweils eine Person und in Kempen zwei. 
Besonders fällt die jeweils sehr große Gruppe der Befragten auf, die sich ‛gar nicht’ unterstützt 
sieht.  
 
In Viersen geben nur sechs von 118 befragten Personen, also 5,08%, an, sich ‛stark’ vom 
Jobcenter bei der Arbeitssuche unterstützt zu fühlen. 60,17% sprechen von ‛mittel’ und 33,9% 
sagen ‛gar nicht’. In Schwalmtal fühlt sich niemand aus der (kleinen!) Gruppe der Befragten 
wirklich unterstützt, 33,33% ‛mittel’ und 61,9% (fast zwei Drittel!) ‛gar nicht’. In Nettetal spre-
chen 6,52% von ‛starker’ Unterstützung, 58,7% geben ‛mittel’ an und 32,61% ‛gar keine’ 
Unterstützung. In Kempen sagen 9,52% ‛stark’, 47,62% ‛mittel’ und 38,1% ‛gar nicht’. Für 
Willich ist das Ergebnis 11,54% ‛stark’, 42,31% ‛mittel’ und 42,31% ‛gar nicht’.  
Insgesamt geben nur 16 von 253 Befragten an, sich vom Jobcenter ‛stark’ unterstützt zu 
fühlen. Deutlich mehr als ein Drittel fühlt sich ‛gar nicht’ unterstützt. Das ist gerade beim 
Kerngeschäft des Jobcenters ein nicht hinzunehmendes Problem. 
 
Deutliche Unterschiede gibt es hier zwischen weiblichen und männlichen Befragten. Nur 
knapp halb so viele Frauen wie Männer (3,94% zu 8,87%) sehen sich ‛stark’ unterstützt. In 
Schwalmtal sehen sich weder Frauen noch Männer unterstützt. Während in der gesamten 
Untersuchung die Frauen die Arbeit des Jobcenters kritischer sehen als die Männer, gibt es 
hier noch eine interessante Ausnahme: In Schwalmtal sagen 53,33% der Frauen, sie würden  

Frage 21b) Wenn Sie die Arbeit des Jobcenters insge samt bewerten, wie ist die
Zufriedenheit von 1 bis 6 in der Vermittlung / im F allmanagement?

Note

Viersen

Schwalmtal

Nettetal

Kempen

Willich

1 2 3 4 5

männlich weiblich

Gesamtnote Durchschnitt

Viersen Schwalmtal Nettetal Kempen Willich

Durchschnitt 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77

Gesamtnote 3,91 4,1 3,51 3,49 3,8

weiblich 4,24 4,07 3,45 3,94 3,85

männlich 3,65 4,17 3,63 3,14 3,75

Sehr gut Ungenügend
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‛gar nicht’ unterstützt, dagegen sehen sich aber hier sogar 83,33% der Männer ‛gar nicht’ 
unterstützt. 

 
 

  stark mittel gar nicht ungenannt Gesamtergebnis   

Viersen 6 71 40 1 118   

% 5,08% 60,17% 33,90% 0,85% 46,64% 100,00% 

Schwalmtal  0 7 13 1 21   

% 0,00% 33,33% 61,90% 4,76% 8,30% 100,00% 

Nettetal 3 27 15 1 46   

% 6,52% 58,70% 32,61% 2,17% 18,18% 100,00% 

Kempen 4 20 16 2 42   

% 9,52% 47,62% 38,10% 4,76% 16,60% 100,00% 

Willich 3 11 11 1 26   

% 11,54% 42,31% 42,31% 3,85% 10,28% 100,00% 

Gesamt 16 136 95 6 253   

% 6,32% 53,75% 37,55% 2,37%   100,00% 

 
Eine Erklärung für die mangelnde Unterstützung gibt es bisher nicht. Auch die Untersuchung 
des Kreises Viersen13 kommt zu dem Schluss, dass das Jobcenter im Kreis Viersen, vergli-
chen mit anderen Vergleichsbezirken in NRW, nicht signifikant mehr Langzeitarbeitslose zu  

                                                           
13 DOKU07 Situationsanalyse für das Jobcenter Kreis Viersen, Sozialverwaltung Kreis Viersen, 10/2013;                                      
DOKU08 Stellungnahme zur Situationsanalyse für das Jobcenter Kreis Viersen, Initiative Gegen Arbeitslosigkeit der Region 
Kempen-Viersen e. V., 12/2013 

Frage 22) Fühlen Sie sich bei Ihrer Arbeitssuche du rch das Jobcenter unterstützt?
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betreuen habe: „Die Vermutung oder Annahme, dass der Kreis Viersen ein besonders schwie-
riges Klientel oder einen schwer zu vermittelnden Kundenbestand hätte, lässt sich,…, nicht 
bestätigen.“ Hier wird in dem Bericht deutlich die mangelnde Qualität der Arbeit des Jobcen-
ters Kreis Viersen angesprochen. 

 
 

  stark mittel gar nicht ungenannt Gesamtergebnis   

Viersen 5 42 18 0 65   

% 7,69% 64,62% 27,69% 0,00% 52,42% 100,00% 

Schwalmtal 0 1 5 0 6   

% 0,00% 16,67% 83,33% 0,00% 4,84% 100,00% 

Nettetal 2 11 4 0 17   

% 11,76% 64,71% 23,53% 0,00% 13,71% 100,00% 

Kempen 2 14 6 1 23   

% 8,70% 60,87% 26,09% 4,35% 18,55% 100,00% 

Willich 2 4 7 0 13   

% 15,38% 30,77% 53,85% 0,00% 10,48% 100,00% 

Gesamt 11 72 40 1 124   

% 8,87% 58,06% 32,26% 0,81%   100,00% 

 
 
 
 
 
 

Frage 22) Fühlen Sie sich bei Ihrer Arbeitssuche du rch das Jobcenter unterstützt?
(männliche Befragte)
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  stark mittel gar nicht ungenannt Gesamtergebnis   

Viersen 1 29 22 1 53   

% 1,89% 54,72% 41,51% 1,89% 41,73% 100,00% 

Schwalmtal 0 6 8 1 15   

% 0,00% 40,00% 53,33% 6,67% 11,81% 100,00% 

Nettetal 1 16 11 1 29   

% 3,45% 55,17% 37,93% 3,45% 22,83% 100,00% 

Kempen 2 5 9 1 17   

% 11,76% 29,41% 52,94% 5,88% 13,39% 100,00% 

Willich 1 7 4 1 13   

% 7,69% 53,85% 30,77% 7,69% 10,24% 100,00% 

Gesamt 5 63 54 5 127   

% 3,94% 49,61% 42,52% 3,94%   100,00% 

 
 
 
3.17 Nehmen Sie ergänzende Beratung bei anderen Ber atungsstellen wahr?  
 
Nach §§ 13-15 SGB I haben alle Behörden – und damit auch das Jobcenter – einen uneinge-
schränkten Beratungsauftrag. Die Bundesagentur für Arbeit spricht sogar von einer Verpflich-
tung zu „Spontanberatung“. Dennoch beschweren sich Ratsuchende immer wieder über unzu-
reichende Beratung, die Weigerung zu beraten oder über falsche Beratung. Dazu kommt, 
dass Behörden – wenn sie überhaupt beraten – allenfalls in ihrem originären Rechtsbereich 
(z. B. Jobcenter – SGB II) beraten.  

Frage 22) Fühlen Sie sich bei Ihrer Arbeitssuche du rch das Jobcenter unterstützt?
(weibliche Befragte)
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Daher ist es nur folgerichtig, dass Rat suchende Menschen Beratungseinrichtungen aufsu-
chen denen sie zutrauen, dass sie kompetent beraten und dass keine unmittelbaren negati-
ven Folgen wie z. B. Sanktionen im Umfeld des Beratungsprozesses eintreten können. 
Die Untersuchung ergab, dass ca. ein Drittel aller Befragten unabhängige Beratungseinrich-
tungen aufsucht – ein deutlicher Beleg für die Notwendigkeit unabhängiger Sozialberatung. 

 
 
 
 
4. Zusammenfassung und Einordnung der Befragungserg ebnisse  
 
Nach den jahrelangen Erfahrungen der Beratungsstellen wird in keinem anderen Bereich der 
Sozialgesetzgebung so wenig respektvoll mit den Menschen umgegangen wie im Rechtsge-
biet des SGB II. Menschen, die Leistungen nach dem SGB II erhalten, werden zwar offiziell 
als „Kunden“ bezeichnet, aber im Unterschied zum Kundenstatus in der Geschäftswelt nicht 
als solche behandelt. Darin steckt ein gewisser Zynismus. 
 
Unzufriedenheit der auf Sozialleistungen angewiesenen Personen mit leistungsgewährenden 
Behörden ist jedoch kein Phänomen, das sich ausschließlich auf den hier untersuchten SGB-
II-Bereich beschränkt. In der Beratungspraxis der freien Träger gibt es häufig Beschwerden 
von Leistungsberechtigten anderer Leistungsarten, etwa Sozialhilfe/Grundsicherung im Alter, 
Wohngeld oder Kinderzuschlag, der von der Familienkasse bewilligt wird. Diese Leistungs-
systeme bleiben in dieser Untersuchung unbeachtet, weil eine gemeinsame Erhebung aus 
organisatorischen und methodischen Gründen nicht möglich gewesen wäre.  
 
Deshalb soll an dieser Stelle festgestellt werden, dass mit den wachsenden Übergängen 
zwischen den Leistungssystemen und der Pflicht für SGB-II-Leistungsempfänger, vorrangige 
Leistungen wie Wohngeld oder Kinderzuschlag zu beantragen, auch die Arbeitsbelastung in 
anderen Sozialbehörden stark angestiegen ist. Mit dem erhöhten Arbeitsdruck entwickelt sich 
auch in diesen Behörden zunehmend eine Praxis der Leistungsgewährung, die die Leistungs-
berechtigten unnötig belastet. Statt des großen Versprechens der Bundesregierung, mit den  

Frage 23) Nehmen Sie ergänzende Beratung bei andere n Beratungsstellen außer dem
Jobcenter oder Rechtsanwälten wahr?
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Hartz IV-Reformen die Leistungssysteme zusammen zu führen als „Hilfe aus einer Hand“, 
wurden die gesetzlichen Grundlagen zunehmend komplizierter mit der Folge, dass manche 
Familien sich mit 6-8 Sozialleistungssystemen und ihren Schnittstellen auseinander setzen 
müssen. 
 
Mit einer Durchschnittsnote von 3,77 (3,75 bei der Befragung am Jobcenter in Krefeld 2012) 
bei der Gesamtzufriedenheit aller Befragten mit der Dienstleistungsqualität des Jobcenters 
Kreis Viersen kann nicht zur behördlichen Tagesordnung übergegangen werden. Vielmehr 
muss Abhilfe geschaffen werden, um die Rahmenbedingungen für die Arbeit in den Jobcen-
ter-Geschäftsstellen zu verbessern.  
Laut Aussage des ehemaligen Geschäftsführers des Jobcenters Kreis Viersen, Herrn Röttges, 
„... hat das Jobcenter Kreis Viersen eine (Schul-)Note von 2,4“ im Jahr 2013 gemäß der 
Zufriedenheitsbefragung durch die BA. 
 
Die Differenzen lassen Zweifel an der Aussagekraft der Befragung des Zentrums für Kunden- 
und Mitarbeiterbefragung (ZKM) der BA aufkommen. Die Methode der telefonischen Datener-
hebung – da sie im Auftrag der BA erfolgt – kann für die Befragten die erforderliche Anonymi-
tät und Neutralität unseres Erachtens nach nicht glaubhaft machen. Es ist nicht gewährleistet, 
dass die Befragungssituation unbelastet ist und generell von „ehrlichen“ Antworten ausgegan-
gen werden kann.  
 
Des Weiteren fällt auf, dass bei genauerem Hinsehen auch die Ergebnisse der Evaluation 
nicht so positiv ausfallen, wie sie durch das Jobcenter bzw. die BA öffentlich vorgestellt 
wurden. Das erklärt sich unter anderem durch die sehr kleine Personengruppe, die befragt 
wird, und die mögliche „Anhebung“ der Gesamtnote durch eine Gewichtung.  
 
Aus Sicht der Initiatoren der unabhängigen Umfrage im Kreis Viersen ist die Note 3,77 nicht 
akzeptabel und macht Maßnahmen zur Verbesserung erforderlich. In Teilbereichen ergeben 
sich schlechtere Ergebnisse. Die Ergebnisse der Umfrage der „Armutskonferenz Viersen“ 
2014 im Vergleich mit der des „Sozialbündnisses Krefeld“ beim Jobcenter Krefeld 2012 sind 
im Wesentlichen deckungsgleich (ebenso vergleichbar mit der Umfrage des Vereins „Tache-
les“ in Wuppertal und anderer Umfragen). Die offensichtlich suboptimalen Zustände in den 
Zweigstellen des Jobcenters Kreis Viersen betreffen die mit insgesamt 19.638 Personen 
(Stand Dezember 2013) in Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II größte Gruppe der 
Personen, die im Kreis Viersen auf Sozialleistungen angewiesen sind.  
 
Auffällig ist die häufige Zurückhaltung der Leistungsberechtigten, wenn es darum geht, sich 
offiziell über Missstände zu beschweren. Die Gründe dafür traten in den Gesprächen mit den 
Interviewern zutage:  
 
Leistungsberechtigten ist es erschwert, Fehler bei Bescheiden zu erkennen. Auch wird erst in 
der Beratungsstelle festgestellt, dass Unterlagen zwar abgegeben worden sind, aber der 
Nachweis nicht zu führen ist. Oft wissen sie auch nicht, dass und wie sie sich dagegen weh-
ren können, z. B. in dem sie sich die Unterlagen bei der Abgabe stempeln und eine Kopie 
aushändigen lassen.  
 
Es gibt einen eindeutig im § 33 Abs. 1 SGB X formulierten Rechtsanspruch auf Verständlich-
keit der Bescheide: „Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein“.  
 
Danach muss ein Bescheid nicht nur der erforderlichen Form genügen, er muss auch von 
rechtlichen Laien nachvollzogen und verstanden werden können. In der Praxis bleibt oft nur 
die Möglichkeit rechtsanwaltlicher Beratung, die aber nicht bezahlt werden kann, wenn keine 
Beratungshilfe gewährt wird.  
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Bei den hier beschriebenen Problemen handelt es sich keinesfalls nur um Kreis Viersener 
Probleme. Mitarbeiter aus Beratungsstellen berichten bundesweit, dass zunehmend Ratsu-
chende aggressiv reagieren und nicht auf Lösungen hoffen.  
Erfahrungsgemäß befürchten „Jobcenter-Kunden“ unter anderem negative Konsequenzen, 
wenn sie sich beschweren, da sie in einem existenziellen Abhängigkeitsverhältnis zu den für 
sie zuständigen Mitarbeitern der Behörde stehen. Andere wiederum haben resigniert, ver-
sprechen sich wenig Erfolg von einer Eingabe: „Man vermisst schon den ganz normalen 
Anstand“.  
Das Gefühl der Erniedrigung, gegängelt zu werden und/oder der „Willkür der Behörde“ ausge-
liefert zu sein, führt erwiesenermaßen zu Rückzug, Apathie, schlimmstenfalls zu Wut sowie zu 
irrationalen Kompensationshandlungen in den Familien und den eigenen Kindern gegenüber. 
Großer Druck der Existenzängste verstärkt das Empfinden, weniger wert zu sein als andere, 
und kann erfahrungsgemäß die Schwelle zu Kriminalität und Aggressionen senken. Die 
gesetzlichen Krankenkassen berichten darüber, dass langzeitarbeitslose Menschen länger 
und öfter krank sind. Insbesondere psychische Probleme finden sich bei (langzeit-)arbeitslo-
sen Menschen in weit verbreitetem Maße. 
 
Auf Bundesebene beklagt der deutsche Sozialrechtsverband e. V. auf dem Richtertag 2011 in 
Weimar „eine höchst unzureichende Aktenführung“, die als „fragmentarisch“ bezeichnet wird. 
Aufgrund der Personalschwierigkeiten falle die Amtsermittlung auf Verwaltungsebene teil-
weise komplett aus und werde in den meisten Fällen in das gerichtliche Verfahren verlagert. 
Folge sei, dass richterliche Arbeitszeit zu einem Großteil durch die Ermittlung des Sachver-
halts gebunden werde, während für die häufig diffizilen Rechtsfragen keine Zeit mehr bliebe.  
Darüber hinaus fehle es an einer funktionierenden überregionalen Koordination. Zur unzu-
länglichen Koordination zähle auch die Tatsache, dass auch nach jetzt fast zehnjährigem 
Vollzug des SGB II bis vor kurzem ein Computerprogramm zur Sachbearbeitung (A2LL) 
verwendet wurde, das gravierende Mängel aufweist und als Ergebnis unverständliche Be-
scheide produziere14. Erst zum 18.08.2014 wurde mit „allegro“ ein neues Programm einge-
führt mit deutlichen Schwachstellen von der mangelhaften Einarbeitung der Jobcenter-Mitar-
beiter bis hin zu wesentlich umfangreicheren Bescheiden. 
 
Angesichts dieser auf Landes- und Bundesebene ähnlichen Situation wurde im Koalitionsver-
trag zwischen den NRW-Landtagsfraktionen der SPD und des Bündnis 90/Die Grünen NRW 
im Juli 2010 (erneut im Koalitionsvertrag 2012) festgelegt: „Um die sozialen Bürgerrechte von 
erwerbslosen Menschen zu stärken, wollen wir die trägerunabhängige qualitätsgesicherte 
Erwerbslosenberatung und die Arbeitslosenzentren fördern. […] werden wir uns für unabhän-
gige Ombudsstellen einsetzen und das Widerspruchsrecht der Betroffenen stärken.“ Die 
Förderung von Erwerbslosenberatungsstellen und Arbeitslosenzentren wurde zwar wieder 
aufgenommen, von Ombudsstellen15 oder gar einer Stärkung des ”Widerspruchsrechts der 
Betroffenen” ist keine Rede mehr. 
 
Fast zehn Jahre nach der Einführung des SGB II sind die Arbeitsbedingungen der Angestell-
ten in Jobcentern noch immer in vielen Fällen kritikwürdig, aufstiegsorientierten Mitarbeitern 
gilt die Arbeit im Jobcenter als wenig motivierend, weil z. B. die BA neues Personal weitge-
hend nur befristet einstellt und die erfahrenen Mitarbeiter aus den Sozialverwaltungen der 
Kommunen sich zum größten Teil wieder zum kommunalen Arbeitgeber zurückgezogen 
haben. Auf der anderen Seite wirkt für die kommunalen Mitarbeiter demotivierend, dass sie 
gegenüber den BA-Mitarbeitern im Jobcenter für die gleiche Arbeit aufgrund tariflicher Unter-
schiede deutlich schlechter bezahlt werden. Diese Rahmenbedingungen spiegeln sich nach  

                                                           
14 DOKU06 Prof. Dr. Peter Udsching: „Praktische Probleme mit Hartz IV“, Einführungsvortrag zum Deutschen Richtertag 2011 in 
Weimar; veröffentlicht im Mitteilungsblatt Nr.34/2011, Dt. Sozialrechtsverband e. V., Mai 2011, Erich Schmidt Verlag GmbH & 
Co. KG 
15 ”Ombudsmann” ist eine ursprünglich aus Schweden stammende Bezeichnung für eine Person, welche die Aufgabe eines  
unabhängigen und ehrenamtlich tätigen Schiedsmannes erfüllt. Er soll Streitfälle verhindern bzw. bei diesen schlichten und dies 
ohne großen bürokratischen Aufwand. Die Einrichtung von Ombudsstellen erfolgte in den letzten Jahrzehnten in Deutschland 
sowohl im öffentlichen als auch im nicht-öffentlichen Bereich. Bei einigen Jobcentern wurden Ombudsleute (z. B. pensionierte 
Sozialrichter) von Kommunen bereits vor Jahren ernannt, um langwierige Klageverfahren vor Sozialgerichten zu vermeiden. 
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innen u. a. in den Krankenständen und der Fluktuation wider. Nach außen wird dies u. a. in 
den Widerspruchsquoten der SGB-II-Leistungsberechtigten sichtbar. Der Schwerpunkt liegt 
auf der Vermittlung. Die materielle Sicherung hat offensichtlich nicht den Stellenwert, den sich 
die Leistungsberechtigten wünschen. Die angebotenen Maßnahmen sind häufig nicht berufs-
bezogen.  
 
Seit der Einführung von Hartz IV am 01.01.2005 hat es über 80 Gesetzesänderungen und 
dazu ca. 300 Änderungen der fachlichen Hinweise der BA für die Umsetzung von Hartz IV 
gegeben. Das Sozialleistungsrecht ist heute bereits so kompliziert wie die Steuergesetzge-
bung. Es gibt etwa eintausend Seiten „Fachliche Hinweise der BA“, Arbeitshilfen, Geschäfts-
anweisungen, Wissensdatenbank-Einträge. Das ist für die Sachbearbeiter nicht zu schaffen 
und macht die Einarbeitung sehr aufwändig. 
Bei der hohen Fluktuation bei persönlichen Sachbearbeitern ist die notwendige persönliche 
Beziehung und das damit verbundene vertiefte Wissen der Situation ihrer „Kunden“ erschwert. 
Dies erklärt zum Teil die beobachtete Simplifizierung und Verrohung im Umgangston und in 
Beratungssituationen auf beiden Seiten des Schreibtisches16. 
 
Überlastete Sachbearbeiter und Fallmanager sind nicht in der Lage, ihr Qualifikationspotential 
auszuschöpfen. Die Qualität des Umgangs mit den Leistungsberechtigten muss darunter 
leiden (ungeachtet des § 17 SGB I, der die Qualität der Tätigkeit von Sozialleistungsträgern 
regelt). Für das sensible Gebiet des Sozialen fehlen hier immer noch Qualifikation, Beratungs-
kompetenz, Motivation, Selbstreflexion und Supervision.  
 
Auch hieraus folgt die hohe Fehlerhaftigkeit der Bescheide. Bei Klagen vor den Sozialgerich-
ten auf dem Rechtsweg wird eine hohe Erfolgsquote erreicht. Sie liegt weit höher als in jedem 
anderen Bereich der öffentlichen Verwaltung – und auch erheblich höher als in anderen 
Bereichen des Systems der sozialen Sicherung.  
 
Detailliert werden die hier beschriebenen Folgen von den für die Jobcenter-Mitarbeiter teilwe-
se unzumutbaren Arbeitsbedingungen in einem im März 2012 von einer „Arbeitsgruppe der 
LAG (Landesarbeitsgemeinschaft) NRW“ der Jobcenter in NRW veröffentlichten Bericht17 
erklärt:  
„Die Geschäftsführungen der Jobcenter haben die Grenze des Machbaren erreicht. Wenn 
über viele Jahre hinweg in zahlreichen Jobcentern des Landes eine Arbeitssituation im 
Geldleistungsbereich besteht, die 
 
 ● zu erheblichen finanziellen Schäden führt, 
 ● Mitarbeiter überfordert, 
 ● Kunden verärgert und 
 ● die Zielerreichung gefährdet, 
 
dann ist für jedermann offenkundig, dass ein strukturelles Problem besteht, das nicht vor Ort 
von einer einzelnen Geschäftsführung gelöst werden kann.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 DOKU09 DGUV - Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Fachtagung „Keine Gewalt! Präventation im Jobcenter - das 
Projekt abba“ im Juni 2011 (Abschlussbericht)  
17 DOKU10 Jobcenter NRW - Arbeitsgruppe der LAG NRW, 09.03.2012, „Die Arbeitssituation in den Leistungsbereichen der 
Jobcenter NRW“ 
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5. Fazit der Auswertung und Lösungsansätze  
 
Die Aussagen der vorliegenden Untersuchung der Armutskonferenz Kreis Viersen sind 
geeignet, aufschlussreiche Hypothesen zu entwickeln. Die Auswertungen zeigen vor allem, 
wie komplex an das Thema herangegangen werden muss.  
 
Die Untersuchung der Armutskonferenz Kreis Viersen gibt wichtige Hinweise darauf, dass die 
Zufriedenheit mit den Jobcentern für einen nennenswerten Anteil der Leistungsberechtigten 

nicht „befriedigend“ ist und dass es viele Mängel gibt, die in der sog. ‟Evaluation der Kunden-
zufriedenheit in den ARGEn/AAgAw” keine Berücksichtigung fanden. Eine echte Evaluation 
des Jobcenters Kreis Viersen durch die BA kann nur geleistet werden, indem man eine 
genügend große Stichprobe aus allen relevanten Gruppen (Kurz-, Mittel-, Langzeitarbeitslose, 
Männer, Frauen, Junge, Ältere, Deutsche, Nicht-deutsche Muttersprachler, Bedarfsgemein-
schaften ja/nein, etc.) bildet.  
Die Größe richtet sich nach der Anzahl der Unterteilungen, in die die Gesamtheit zerlegt 
werden soll, weil unterschiedliches Antwortverhalten angenommen wird. Die in der Ergebnis-
interpretation der BA unterstellte Annahme, dass Kundenzufriedenheit ”... sich im Zeitverlauf 
der Kontakte mit den ARGEn herausbildet und die zeitlich relativ stabil ist18”, hat sich in der 
Untersuchung der Armutskonferenz Kreis Viersen bei der Unterscheidung der kurzfristig 
Arbeitsuchenden / erwerbslosen Menschen gegenüber den längerfristig Arbeitsuchenden / 
erwerbslosen Menschen nicht bestätigt. Es zeigten sich hier Schwankungen, denen gezielt in 
einer wissenschaftlichen Studie (keine Marketing-Erhebung) nachgegangen werden muss.  
 
Die Jobcenter als Leistungsträger und Teil des Netzes der sozialen Sicherung für die schutz-
bedürftigsten Bevölkerungsgruppen haben eine hohe soziale Verantwortung und einen sozial-
staatlichen Auftrag zu erfüllen. Es kann und muss Abhilfe bezüglich der strukturellen Mängel 
geschaffen werden, um die Situation in den Jobcenter-Geschäftsstellen zu verbessern. Auch 
wenn (oder weil) das Verhältnis der „Kunden“ zu den Jobcenter-Mitarbeitern auf der einen 
Seite per Gesetz und durch bestehende institutionelle Vorgaben bestimmt ist, ist auf der 
anderen Seite der existenziellen Abhängigkeit, der schwachen Position der „Kunden“ gerecht 
zu werden.  
 
Eine Verbesserung der Atmosphäre in der Behörde ist bezüglich der Aspekte Wartezeit, 
Umgangston, Beratung und Unterstützung durch eine Entschärfung der angespannten Perso-
nalsituation in den Geschäftsstellen des Jobcenters Kreis Viersen zu erreichen. Inwieweit 
„weiche Faktoren“ (Kommunikations- und Beziehungsgestaltung) durch eine Weisung der 
Geschäftsführung beeinflussbar sind und damit Motivation und Respekt gegenüber Mitbür-
gern / „Kunden“ seitens der Sachbearbeiter beeinflussbar sind, kann an dieser Stelle nicht 
beurteilt werden.  
 
Ursache für elementare Defizite wie schlechte Erreichbarkeit der Sachbearbeiter, lange 
Bearbeitungsdauer, verzögerte Auszahlung der Leistung oder der Verlust von eingereichten 
Schreiben sind strukturelle Mängel. Diesen Defiziten kann und muss durch eine ausreichende 
personelle Ausstattung mit unbefristet eingestellten Sachbearbeitern und einer kontinuier-
licheren Mitarbeiterschulung begegnet werden19.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
18 DOKU11 BA-ZKM-Ergebnisinterpretation 
19 DOKU12 „Das derzeitige Bild vor Ort ist hingegen geprägt von einer Überlastung des Personals, Zunahme krankheitsbedingter 
Ausfälle und einer ”Flucht” von MitarbeiterInnen aus der Leistungsgewährung.“ Schlusssatz der Untersuchung des Netzwerks 
Niedersächsischer ARGEn, 2009 
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5.1 Lösungsansätze und Forderungen aus Sicht der Vi ersener Armutskonferenz  
 
Es können nach Auffassung der Autoren kurzfristig entlastende und sinnvolle Änderungen auf 
der Grundlage der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung erreicht werden. Hierzu im 
Folgenden eine erste nicht abschließende Auflistung entsprechender Vorschläge und Maß-
nahmen:  
 
Dienstleistungsqualität regelmäßig überprüfen und verbessern: 

• Die Zufriedenheit der befragten Leistungsberechtigten fällt bezogen auf die einzelnen 
BLZ des Jobcenters Kreis Viersen – mit unterschiedlichen Problembenennungen – 
sehr different  aus. Hier sollte für eine Angleichung der Dienstleistungsqualität in allen 
BLZ gesorgt werden. 

• Post- oder sonstige Anlaufstellen des Jobcenters, in denen Schreiben und Unterlagen 
(Nachweise etc.) entgegengenommen und entsprechende Eingangsbestätigungen / 
Zugangsnachweise ausgestellt werden und auch Fristbriefkästen sollten behördlicher 
Standard sein. 

• Zugangsmöglichkeiten zu den Verantwortlichen im Jobcenter durch Bekanntgabe des 
detaillierten Organisationsplanes/Geschäftsverteilungsplanes mit Durchwahlnummern 
und Vertretungsregelungen sollten behördlicher Standard sein.  

 
Beratungsqualität regelmäßig überprüfen und verbessern: 

• Unter Berücksichtigung des Datenschutzes dürfen nur Einzelgespräche mit Leistungs-
empfängern bzw. zusammen mit Begleitpersonen stattfinden. 

• Die Beratung zum Bildungs- und Teilhabepaket ist zum Zeitpunkt der Umfrage von den 
Befragten als eine nur am Rande existierende Leistung der BLZ erlebt worden. Hier 
muss deutlich zugelegt werden, damit die Leistungen des BuT tatsächlich flächende-
ckend die Familien mit Kindern erreichen. Eine Weiterfinanzierung der Schulsozialar-
beiter im Rahmen der Lotsenfunktion für das Bildungs- und Teilhabepaket ist eine sehr 
gute Maßnahme zur Sicherung der Beratung und Antragstellung.  

• Für Sachbearbeiter im „Kundenkontakt“ sind vermehrt Schulungen, die sich nicht nur 
auf die sozialrechtlichen Aspekte beschränken, sondern wegen der zweifellos schwie-
rigen Arbeitsbedingungen auch soziale Kompetenzen wie Konfliktlösung und kommu-
nikative Fähigkeiten mit einbeziehen, sehr wünschenswert. Fachliche Aufklärung und 
Beratung können so entschieden verbessert werden.  

• Eine Umsetzung der Beratungspflicht und Aufklärung über die auf das Anliegen bezo-
genen Rechte und Leistungsansprüche (§ 14 SGB I), statt der oft praktizierten verein-
fachten mündlichen Versagung von Leistungen, ist vor allem bei der fast immer beste-
henden „knappen Kassenlage“ der Leistungsberechtigten notwendig. 

Weitere Lösungsansätze: 
• Der deutlich höhere Anteil langzeitarbeitsloser Frauen und die hervorstechende man-

gelnde Unterstützung der weiblichen Befragten bei der Arbeitssuche ist ein deutliches 
Signal, dass Eingliederungshilfen oder Förderinstrumente insbesondere im Rahmen 
der Frauenförderung/für Berufsrückkehrerinnen nach der Familienphase (Eltern- oder 
Pflegezeit) eingesetzt werden müssen. 

• In allen Geschäftsstellen sollten Notsprechstunden/Notrufnummern zu bestimmten Zei-
ten vorgehalten werden.  

• Die Befragten berichten von der Praxis im Jobcenter, das Kontoauszüge regelmäßig 
kopiert werden. Diese Praxis sollte bis auf begründete Einzelfälle beendet werden. 

• Die Viersener Beratungsstellen stellen fest, dass der ehrenamtliche Begleitdienst häu-
fig zur Deeskalation beiträgt. Dieses Angebot sollte in Zusammenarbeit der Beratungs-
stellen mit den Jobcentern flächendeckend aufgebaut und intensiviert werden. 

• Ein Vertreter aus der Betroffenengruppe sollte Mitglied des Jobcenter-Beirates im 
Kreis Viersen werden (z. B. ehrenamtlicher Mitarbeiter aus den Beratungsstellen). 

• Der eigentlich wichtigste Aspekt ist jedoch der respektvolle Umgang der Sachbearbei-
ter mit den Leistungsberechtigten und auch umgekehrt. Die Menschen in ihrer jeweili- 
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gen Lebenssituation zu akzeptieren und zu respektieren ist ein Grundprinzip, das 
schwer zu schulen ist. Dazu bedarf es einer gesellschaftlichen Kultur des gegenseiti-
gen Respekts. Es wäre zu wünschen, dass dazu aus dem Bereich der Politik die not-
wendigen Signale kämen.  

 
 
 
 
6. Schlusswort  
 
Die „Viersener Armutskonferenz“ hat die durch den „Offenen Brief“ von Frau Maaßen und 
Herrn Häntsch im vorigen Jahr öffentlich gemachte Problemsituation im Jobcenter des Krei-
ses Viersen zum Anlass genommen, eine eigene, unabhängige Kundenzufriedenheitsumfrage 
durchzuführen. Die Umfrage führte zu einer deutlich schlechteren Benotung der Dienstleis-
tungsqualität des Jobcenters durch die befragten Jobcenterkunden, als dies durch die Kun-
denbefragung der BA ermittelt wurde. Um eine Verzerrung der Befragungsergebnisse durch 
eine selektive Auswahl von Jobcenterkunden zu vermeiden, entschied sich die „Viersener 
Armutskonferenz“, die Befragung nicht in den Beratungsstellen der freien Träger durchzufüh-
ren. Die „Viersener Armutskonferenz“ geht davon aus, dass sich die durch ihre Befragung 
ermittelte Durchschnittsnote eher mit der tatsächlichen Stimmung unter den Jobcenterkunden 
deckt, weil dies der Stimmung entspricht, die in den Beratungsstellen im alltäglichen Kontakt 
mit den ratsuchenden Menschen zur Sprache gebracht wird. Zwar kann man einwenden, dass 
sich an die Beratungsstellen meist diejenigen Leistungsberechtigten wenden, die mit der 
Dienstleistung des Jobcenters unzufriedener sind, doch spricht gegen eine deutlich verzerrte 
Stimmungswahrnehmung in den Beratungsstellen die Tatsache, dass die Benotungsangaben 
der durch die „Viersener Armutskonferenz“ befragten Jobcenterkunden im ganz überwiegen-
den Maße jenseits der durch die BA ermittelten Zufriedenheitswerte liegen. Eine große 
Streuung der Ergebnisse liegt nicht vor und damit ist der Trend zu einer deutlich kritischeren 
Bewertung klar zu erkennen. 
 
Die unter Punkt 5.1.) aufgelisteten Problempunkte sind nicht vollständig, doch durch die dort 
angesprochenen Probleme hat sich für das Jobcenter Kreis Viersen ein in den Augen der 
„Viersener Armutskonferenz“ notwendiger Handlungsbedarf ergeben. Dieser Handlungsbedarf 
soll in Gesprächen mit Politik, Verwaltung und auch dem Jobcenter erörtert werden. Es ist das 
Ziel dieser Initiative, mit der durchgeführten Befragung auf eine Verbesserung der Dienstleis-
tungsqualität im Jobcenter hinzuwirken. Es ist allen klar, dass sich zahlreiche Probleme des 
Jobcenters Kreis Viersen, die sich auf die Dienstleistungsqualität negativ niederschlagen, 
nicht hausgemacht sind, sondern sich aus strukturellen Mängeln der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen, der Politik der BA und insgesamt aus einem politischen Klima ergeben, welches 
gegenüber arbeitslosen bzw. sozialschwachen Menschen mit starken Ressentiments reagiert.  
 
Die Viersener Armutskonferenz will mit dazu beitragen, dass die Situation der (langzeit-) 
arbeitslosen Menschen, die trotz Wirtschaftskonjunktur zurzeit eher mehr als weniger werden, 
Teil einer öffentlich geführten Diskussion über die Würde von Menschen wird, die am Rande 
der Gesellschaft leben. Es kommt hinzu, dass sich diese Menschen dem Handeln der für sie 
zuständigen Jobcenter nicht entziehen können, sie also in ihrer schwierigen Lebenssituation 
von diesen Verwaltungen abhängig sind. Wie bereits in den Gründerjahren der deutschen 
Sozialwissenschaften vor dem ersten Weltkrieg erkannt, wird Herrschaft über Menschen in 
einer modernen Gesellschaft weitgehend über Bürokratie und Verwaltung ausgeübt. Wir 
haben uns dafür einzusetzen, dass die aufgrund ihrer Hilfsbedürftigkeit der Bürokratie unter-
worfenen Menschen darin ihre Würde bewahren können, ihnen mit Respekt begegnet wird 
und sie Unterstützung bei der Durchsetzung ihrer Rechte bekommen.  
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7. Persönliche Meinungen der Kunden-Zufriedenheitsu mfrage  
 
Die Befragten konnten dem Fragebogen einen Kommentar als ”Ihre persönliche Meinung zum 
Jobcenter Kreis Viersen” hinzufügen. Eine Auswertung dieser Texte wurde nicht vorgenom-
men, sie sind im Folgenden komplett und unverändert nach Geschäftsstellen aufgelistet. 
 
 
Viersen  (38) 
 
nicht gut 
 
Inkompetente Sachbearbeiter, die sich nicht ans Gesetz halten, bzw. können! 
 
könnte alles viel besser und einfacher sein! 
 
unfreundlich, lange Wartezeiten 
 
verlieren mir zu viele Papiere. Und die Beratung ist nicht gerade empfehlenswert 
 
Man fühlt sich alleingelassen. Auf die Versorgung der Kinder wird keine Rücksicht genom-
men. Mieten werden aus unerfindlichen Gründen nicht gezahlt. 
 
zu viele Menschen, zu wenig ARGE-Mitarbeiter 
 
Vollkommen zufrieden! 
 
Zu wenig Flexibilität bei Alleinerziehenden/Wiedereinsteiger. Zu wenig Unterstützung Ausbil-
dungssuche ab 30. 
 
Der Ton macht die Musik 
 
zu langsam 
 
Super 
 
Die Wartezeiten könnten verkürzt werden. 
 
Ausländer werden bevorzugt 
 
Katastrophe! Eingangsbestätigung kommt auf die Laune des Sachbearbeiters an! 
 
Es geht. 
 
Man wird behandelt wie Dreck, und es kommen immer wieder neue Dinge ans Tageslicht. 
Man geht sehr ungern hin. 
 
etwas unfreundlich, man muss sehr lange warten. 
 
etwas unfreundlich, man muss sehr lange warten. 
 
Wenn man mitarbeitet, läuft die Zusammenarbeit recht gut. 
 
Kommen nicht in die Pötte 
 
unfreundlich 
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Ausländer sind benachteiligt 
 
Es wäre nicht schlecht, wenn die Angestellten nicht vergessen würden, das am anderen Ende 
des Tisches auch Menschen sitzen. Und oft auch Schikane hinter sich haben. 
 
Ich hasse die Leute da, haben keine Zeit für uns und verplempern alles. 
 
Ich bin zufrieden 
 
Im allgemeinen Gut 
 
viele Wartezeiten, Umgangston unter aller Sau 
 
Bin froh wenn ich arbeiten gehe & damit nichts mehr zu tun habe. 2. Kind 17 Tage alt und ich 
will arbeiten gehen da das Jobcenter kurioserweise keine Weiterbewilligungsanträge kriegt.  
 
verbesserungsfähig 
 
Die Zusammenarbeit, sowohl Unterstützung und die Arbeit der Fachkräfte lässt sehr zu 
wünschen übrig 
 
Nicht gut 
 
Zwangsverrentung Nein Danke 
 
Die Bearbeitung und Beratung sind sehr personenabhängig. Ich wurde mehrere Wochen über 
verlorene Unterlagen belogen. 
 
menschlich minder-würdig 
 
Faul 
 
Wartezeiten und Information oft mangelhaft 
 
Brauchen Hilfe beim Ausfüllen und Verstehen. Jobcenter hilft dabei nicht, Briefe werden zu 
lang bearbeitet. 
 
 
Schwalmtal  (10) 
 
Scheisse  
 
Es könnte teilweise ein etwas moderater Ton angeschlagen werden. Es ist jeder Mensch, und 
sollte das auch bleiben. 
 
Fühle mich von Jobcenter zu kleinlich behandelt, zu penetrant, zu wenig auf die Bedürfnisse 
zugeschnitten. Bei Problem mit Wohnung nach Auszug der Tochter, keine Hilfe, zu wenig 
logisches Denken. 
 
Man hat immer das Gefühl, die Sachbearbeiter müssten alle aus eigener Tasche bezahlen. 
Wenn man selbst nicht aktiv wird, zwecks Arbeit, ist man verloren. Man wird nicht aufgeklärt, 
was man alles beantragen kann, z. B. externe Heisswasserversorgung. 
 
Könnte in allen Belangen viel viel besser sein. Es gibt bessere Betreuungen in anderen 
Jobcentern.  
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Fast keine ordentliche Beratung im Sinne §§ 13 - 15 SGBI, nicht selten rechtswidriges Ver-
halten - Kontoauszüge, Leistungsberechnung, falsche Berechnungen. 
 
Es wäre schön, wenn man nicht behandelt würde wie ein Mensch 3. Klasse 
 
Die Mitarbeiter sind nicht in der Lage, eine vernünftige stimmige Abrechnung zu erstellen. Erst 
nach dem 8. Versuch und nach Monaten stimmen sie in etwa. 
 
4 - 5 
 
Keine Aufklärung über zustehende Gelder,  z. B. Strom für Heisswassergeräte. Manche 
bekommen ein Darlehen für ein Auto. Manche keins. Andere bekommen es finanziert. 
 
 
Nettetal  (18) 
 
Wir werden sehr schlecht behandelt. Ausländer, Gastarbeiter (Türken) - Matratze für Kinder 
nicht bekommen. Waschmaschine nicht bekommen aber warum weil wir - Ausländer - Türken 
sind haben wir immer Nachteil leider.  
 
Ihrer Meinung nach sind wir alle nur asoziale Penner, die nicht arbeiten wollen. Das wir krank 
sind oder ein Elternjahr machen zählt für die nicht.  
 
unzufrieden 
 
Ich bin mit Jobcenter Nettetal-Kaldenkirchen unzufrieden weil Personal unfreundlich ist. 
 
Zu Unterstützung bei Arbeitssuche: Hahaha! 
 
mittel 
 
sehr unfreundlich 
 
Die Leute im Eingangsbereich sind unhöflich und bin total unzufrieden. 
 
furchtbar 
 
könnte besser sein 
 
Im Grossen und Ganzen in Ordnung. 
 
Daten werden zurückgehalten, Termine im Gespräch nicht genannt, Unwahrheiten unterstellt 
 
viel zu verbessern! 
 
unflexibel, unfreundlich, man wird als Mensch 3ter Klasse behandelt. 
 
Ausbaufähig, man sollte mehr einstellen um alles schneller bearbeiten zu können. 
 
In Nettetal-Kaldenkirchen sind die Damen vorne im Kundenbüro sehr unhöflich und das zu 
jeder Zeit. 
 
Bin noch neu hier im Kreis Viersen, daher kann ich dazu noch keine Angaben machen. 
 
Im grossen und ganzen ganz OK. 
 



58                                                  Kunden-Zufriedenheitsumfrage Jobcenter Kreis Viers en 
 
Kempen  (9) 
 
nicht gut 
 
Sehr unfreundlich, in keinster Weise hilfsbereit, lassen 4köpfige Familie vor Weihnachten 
hängen ohne Trinken und Essen. Menschenwürde gleich null. 
 
viel zu lange Wartezeiten weil die Mitarbeiter unterbesetzt sind bzw. unkompetent zum Teil. 
Viele Vermittler sollten erstmal einen Lehrgang mitmachen. 
 
Wir waren heute sehr zufrieden mit der Beratung 
 
Genügend 
 
schnell, zuvorkommend, hilfreich 
 
überflüssig, sollte man abschaffen 
 
mittel 
 
Das Jobcenter arbeitet meiner Meinung nach nicht schnell genug und die Wartezeit ist zu 
lang. 
 
 
Willich  (7) 
 
Kein Kommentar, Antwort s. o., komplette Akte von 2012 von mir verschwunden! 
 
ist ganz in Ordnung 
 
unkompetent, unfreundlich, wenn man eine Erwerbstätigkeit beginnt, juckt es die nicht, dass 
man die Papiere nicht immer abgeben kann. 
 
Bis auf die Länge der Bearbeitung bin ich zufrieden. 
 
Ist im ganzen soweit OK, könnte aber verständlicher sein. 
 
Distanziert - Feindselig, Inkompetent, nicht fallorientiert  
 
Muss noch besser werden, für alleinstehende Mütter mehr Verständnis aufbringen 
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8. Anhang  
 
8.1 Fragebogen  
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